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— Bekanntmachungen der Stadt Trebbin —

Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsichtnahme  
in den geprüften Jahresabschluss 2021 der Stadt Trebbin

Auf Grund des § 80 Absatz 5 der BbgKVerf wird der von der Stadtverordne-
tenversammlung am 12.03.2025 beschlossene Jahresabschluss 2021 (Be-
schluss-Nr. 0004/25) bekannt gemacht.

Der geprüfte Jahresabschluss 2021 mit seinen Anlagen liegt zur Einsicht-
nahme (nach telefonischer Terminvereinbarung unter 033731 84221) für 
jedermann während der Öffnungszeiten in der Stadtverwaltung Trebbin, 
Kirchplatz 4, Zimmer 6, 14959 Trebbin, öffentlich aus. 

Öffnungszeiten:	
Montag	 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Dienstag	 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag	 geschlossen

Trebbin, den 17.03.2025

Ronny Haase
Bürgermeister

Bekanntmachung über die uneingeschränkte Entlastung  
des Hauptverwaltungsbeamten  für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 80 Absatz 5 der BbgKVerf wird der von der Stadtverordnetenversammlung am 12.03.2025 gefasste Beschluss über die uneingeschränkte 
Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten für das Haushaltsjahr 2021  (Beschluss-Nr. 0005/25) bekannt gemacht.

Trebbin, den 17.03.2025

Ronny Haase
Bürgermeister
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Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsichtnahme  
in den geprüften Jahresabschluss 2022 der Stadt Trebbin

Auf Grund des § 80 Absatz 5 der BbgKVerf wird der von der Stadtverordne-
tenversammlung am 12.03.2025 beschlossene Jahresabschluss 2022 (Be-
schluss-Nr. 0009/25) bekannt gemacht.

Der geprüfte Jahresabschluss 2022 mit seinen Anlagen liegt zur Einsicht-
nahme (nach telefonischer Terminvereinbarung unter 033731 84221) für 
jedermann während der Öffnungszeiten in der Stadtverwaltung Trebbin, 
Kirchplatz 4, Zimmer 6, 14959 Trebbin, öffentlich aus. 

Öffnungszeiten:	
Montag	 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Dienstag	 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag	 geschlossen

Trebbin, den 17.03.2025

Ronny Haase
Bürgermeister

Bekanntmachung über die uneingeschränkte Entlastung  
des Hauptverwaltungsbeamten für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 80 Absatz 5 der BbgKVerf wird der von der Stadtverordnetenversammlung am 12.03.2025 gefasste Beschluss über die uneingeschränkte 
Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten für das Haushaltsjahr 2022 (Beschluss-Nr. 0010/25) bekannt gemacht.

Trebbin, den 17.03.2025

Ronny Haase
Bürgermeister

Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsichtnahme  
der Haushaltssatzung der Stadt Trebbin für die Haushaltsjahre 2025/2026

Auf Grund § 69 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Bbg-
KVerf) wird die von der Stadtverordnetenversammlung am 04.12.2024 
beschlossene Haushaltssatzung der Stadt Trebbin für die Haushaltsjahre 
2025/2026 nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Untere 
Kommunalaufsichtsbehörde im Landkreis Teltow-Fläming) vom 28.03.2025 
(Aktenzeichen: 15 31 03.21.2/24) bekannt gemacht. 

Die Genehmigung bezieht sich nur auf das 1. Haushaltsjahr (2025). Die Ge-
nehmigung des 2. Haushaltsjahres (2026) steht noch aus, da gemäß § 69 
Abs. 6 BbgKVerf die Vorlage des aufgestellten Entwurfs des Jahresabschlus-
ses des vorvergangenen Jahres (2024) beim Rechnungsprüfungsamt und der 
Kommunalaufsichtsbehörde sowie der Beschluss zum Jahresabschluss des 
vorvorvergangenen Jahres (2023) noch ausstehen.

Die Haushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Trebbin und deren Anlagen so-
wie die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde liegen zur Einsichtnahme 

für jedermann während der Öffnungszeiten in der Stadtverwaltung Trebbin, 
Kirchplatz 4, Zimmer 6, 14959 Trebbin, öffentlich aus.

Öffnungszeiten:	
Montag	 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Dienstag	 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag	 geschlossen

Trebbin, den 03.04.2025

Ronny Haase
Bürgermeister
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Haushaltssatzung der Stadt Trebbin für die Haushaltsjahre 2025/2026

Aufgrund § 69 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2024 in der jeweils geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen.

Hinweis: Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung für das 2. Haushaltsjahr (2026) steht noch aus. Nach der Genehmigungserteilung des 2. Haushalts-
jahres wird sodann die Haushaltssatzung des Doppelhaushalts erneut vollständig mit Verweis auf die nunmehr erfolgte Genehmigung des 2. Haushaltsjahres 
öffentlich bekannt gemacht. Dies ist notwendig, da gemäß § 69 Abs. 6 BbgKVerf die Vorlage des aufgestellten Entwurfs des Jahresabschlusses des vorver-
gangenen Jahres (2024) des 2. Haushaltsjahres beim Rechnungsprüfungsamt und der Kommunalaufsichtsbehörde sowie der Beschluss zum Jahresabschluss 
des vorvorvergangenen Jahres (2023) noch ausstehen.

§ 1
Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre		  2025	 2026	

1.	 Im Ergebnishaushalt mit den jeweiligen Gesamtbeträgen der 

	 ordentlichen Erträge auf		     20.210.500 €	        21.145.500 €
	 ordentlichen Aufwendungen auf		     20.685.500 €	        21.159.900 €	

	 außerordentlichen Erträge auf		          180.000 €	               20.000 €
	 außerordentlichen Aufwendungen auf		            10.000 €	                 2.000 €

2.	 Im Finanzhaushalt mit den jeweiligen Gesamtbeträgen der 	
	
	 Einzahlungen auf		  22.552.000 €    	         26.474.300 €
	 Auszahlungen auf		  22.883.300 €	         26.751.300 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:
			   2025	 2026
	 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 		  19.048.300 €	         19.977.900 €
	 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		  18.983.500 €	         19.454.600 €

	 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		    1.253.700 €	           1.246.400 €
	 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		    3.537.200 €	           7.216.500 €

	 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		   2.250.000 €	           5.250.000 €
	 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		      362.600 €	                80.200 €

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 	

			   2025	 2026
			         2.250.000 €	     5.250.000 €	
festgesetzt.	

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 
in künftigen Haushaltsjahren wird auf
			   2025	 2026
			         7.000.000 €	          835.000 €
festgesetzt.	

§ 4
Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt
			   2025	 2026
1.	 Grundsteuer
	 a) Für die land- und forstw. Betriebe (Grundsteuer A)			   separate Hebesatzsatzung	
	 b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B)			   separate Hebesatzsatzung	

2.	 Gewerbesteuer		  350 v. H.	 350 v. H.
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§ 5
Wertgrenzen

1.	 Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen 
aus unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen sowie 
Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveränderungen gemäß § 4 
Absatz 2 KomHKV als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung 
angesehen werden, wird für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 jeweils 
auf 15.000 € festgesetzt.	

2.	 Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 
einzeln dazustellen sind, wird für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 
jeweils auf 10.000 € festgesetzt.	

3.	 Die Wertgrenze, ab der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen als erheblich anzusehen sind und der vorherigen Zustim-
mung der Gemeindevertretung bedürfen, wird für die Haushaltsjahre 
2025 und 2026 jeweils auf 10.000 € festgesetzt.

	 Für zusätzliche Zuweisungen vom Bund, Land oder Landkreis kann der 
über- und außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in voller 
Höhe vom Kämmerer zugestimmt werden.

	 Aufwendungen, die keine Auszahlungen nach sich ziehen, sind nicht als 
erheblich anzusehen.	

	 Die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen für die Leistung der Gewerbesteuerumlage wird ohne 
betragsmäßige Beschränkung auf den Kämmerer übertragen. Dies gilt 
auch für Haushaltsüberschreitungen bei notwendigen Abschlussbu-
chungen im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses.	

4.	 Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen bei:	
a.)	 der Entstehung eines erheblichen Fehlbetrages. Ein erheblicher 

Fehlbetrag liegt dann vor, wenn sich das geplante ordentliche Jah-
resergebnis in der Position 33 der Gesamtergebnisentwicklung vor-
aussichtlich um mehr als 750.000 € verschlechtern wird,	

b.)	 bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen 
bzw. Auszahlungen in Höhe von 350.000 € je Teilhaushalt,	

c.)	 bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Auszahlungen für 
einzelne Investitionsmaßnahmen in Höhe von mehr als 350.000 €.

Trebbin, den 03.04.2025

Ronny Haase
Bürgermeister	

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Vorentwurfs 
der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Trebbin  

gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trebbin hat in ihrer öffent-
lichen Sitzung am 13.03.2024 den Beschluss über die 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (FNP) gefasst und gleichzeitig den Vorentwurf der  
3. Änderung des FNP gebilligt und bestimmt, die frühzeitige Unterrichtung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB, die Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB 
und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB durch-
zuführen. 
Die Änderungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Trebbin betreffen eine 
Gesamtfläche von ca. 76,64 ha, die sich in 37 Teilflächen untergliedert. Die 
Änderungen erfolgen innerhalb der Kernstadt Trebbin sowie in den Ortsteilen 
Thyrow, Löwendorf, Schönhagen, Klein Schulzendorf, Kliestow, Wiesenha-
gen, Großbeuthen und Christinendorf und sind im beigefügten Übersichts-
plan gekennzeichnet.   

Der Flächennutzungsplan einschließlich Landschaftsplan der Stadt Trebbin 
bedarf einer Anpassung an mittlerweile vollzogene Entwicklungen im Ge-
meindegebiet sowie an veränderte Rechtsvorschriften und Entwicklungsziele 
der Stadt Trebbin. Die im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskon-
zepts erarbeiteten und festgeschriebenen Leitbilder und Entwicklungsziele 
der Stadt Trebbin sollen in der 3. Änderung des FNP als planerische Grund-
lage für die künftige Flächennutzung festgeschrieben werden. Wesentlicher 
Bestandteil der 3. Änderung des FNP ist daher die Festlegung von Entwick-
lungsflächen, die sich aus dem beschlossenen Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept ergeben. 

Gegenstand der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes ist somit die Dar-
stellung von Flächen für Wohnungsbau, für gemischte und gewerbliche 
Nutzungen, für Sonderbau-, Verkehrs- und Grünflächen, für Gemeinbedarf, 
die Landwirtschaft und Wald. Darüber hinaus ist ein Umweltbericht anzufer-
tigen. Dieser wird jedoch erst zum Entwurf der 3. Änderung des FNP erstellt. 
Nach § 2 Abs. 4 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen im Umweltbericht ermittelt, 
beschrieben und bewertet werden. 

Der gebilligte Vorentwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes (Stand 
August 2024) einschließlich der Begründung liegt in der Zeit vom 

05.05.2025 bis 17.06.2025

zu jedermanns Einsicht in der Stadtverwaltung Trebbin, Markt 1–3 in 14959 
Trebbin, Abteilung Hochbau/Stadtentwicklung, Zimmer 13,  während folgen-
der Zeiten öffentlich aus: 

Montag/Donnerstag	 9.00 bis 12.00 Uhr und 12.30 bis 15.30 Uhr
Dienstag	 9.00 bis 12.00 Uhr und 12.30 bis 18.00 Uhr

sowie außerhalb dieser Zeiten nach vorheriger Vereinbarung unter 033731 
84243. 

Die Planunterlagen mit der Begründung werden auch im Internet veröffent-
licht unter:

www.stadt-trebbin.de –> Stadtkonzepte sowie www.geoportal-trebbin.de 
–> öffentliche Auslegung.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen und Be-
denken schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail an rathaus@stadt-treb-
bin.de vorgebracht werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 3. Änderung des 
Flächennutzungsplans unberücksichtigt bleiben können. Ferner wird darauf 
hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach 
§ 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.
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Hinweise zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des §  3 
Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchstabe E DSGVO 
und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellung-
nahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit 
ausliegt. 

Trebbin, den 27.03.2025

Ronny Haase
Bürgermeister	

Bekanntmachung Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Kliestow  
durch die Stadtverordnetenversammlung am 12.03.2025

Gemäß § 50 des Brandenburgisches Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) 
i. V. m. § 73 Absatz 8 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung 
(BbgKWahlV) gebe ich das Wahlergebnis und die Namen der gewählten 
Bewerber bekannt. 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trebbin wählte gemäß § 91 
Absatz 4 BbgKWahlG am 12.03.2025 den Ortsbeirat Kliestow und folgendes 
Ergebnis wurde festgestellt: 

16 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung haben gewählt. Von den 
insgesamt 16 abgegebenen Stimmzetteln waren 14 gültig und 2 ungültig.

Einzelwahlvorschlag Elseberg: 1 Sitz

Bewerberin Stimmen

1. Elseberg, Constanze 14 gewählt

Einzelwahlvorschlag Haase: 1 Sitz

Bewerberin Stimmen

1. Haase, Michael 12 gewählt

Einzelwahlvorschlag Witthaus: 1 Sitz

Bewerberin Stimmen

1. Witthaus, Sven 16 gewählt

Trebbin, den 18.04.2025

Schaldach 
Wahlleiterin
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— Bekanntmachungen anderer Behörden oder Institutionen —

Einladung der Jagdgenossenschaft Stangenhagen

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Stangenhagen lädt alle Eigentümer 
von Grundflächen, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk Stangenhagen 
gehören und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, zu der 

	 am Freitag, dem 09.05.2025, um 18.00 Uhr 
	 im Gemeindehaus Stangenhagen

stattfindenden Mitgliederversammlung ein.
Für juristische Personen handeln ihre verfassungsmäßig berufenen Organe 
oder deren Beauftragte, Erben und Erbengemeinschaften haben entspre-
chende Unterlagen in Form von Vertretungsbevollmächtigungen und sonstige 
gerichtliche Dokumente vorzulegen. 

Tagesordnung: 
1.	 Begrüßung
2.	 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähig-

keit
3.	 Bestätigung der Tagesordnung
4.	 Bericht des Vorstandes zum Jagdjahr 2024/2025
5.	 Finanzbericht der Kassenführerin für das Jagdjahr 2024/2025 
6.	 Bericht der Rechnungsprüfer
7.	 Diskussion zu den Berichten Punkt 4–6
8.	 Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes und der Kassenführerin 

  9.	 Antrag und Abstimmung des Haushaltsplanes für das Jagdjahr 
2025/2026

10.	 Wahl von zwei Kassenprüfern
11.	 Informationen zum Stand der Flurneuordnung und zur Aktualisierung
	  des Jagdkatasters im gemeinschaftlichen Jagdgebiet
12.	 Bericht der Jagdpächter zum vergangenen Jagdjahr
13.	 Sonstiges
14.	 Auszahlung Reinerlös
15.	 Schlusswort

Zur Führung des Jagdkatasters haben die Erwerber von bejagbaren Flächen 
vor Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte dem Jagdvorstand durch Eigen-
tumswechsel eingetretene Änderungen (z. B. durch Grundbuchauszug oder 
Erbschein) nachzuweisen.

Die Versammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der erschie-
nenen Jagdgenossen.

Der Vorstand

Im Anschluss unserer Versammlung laden die Jagdpächter zum gemütlichen 
Beisammensein am Dorfgemeinschaftshaus ein.

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Schönhagen

Als Notjagdvorstand der Jagdgenossenschaft Schönhagen lade ich alle 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft Schönhagen zur öffentlichen Jagdge-
nossenschaftsversammlung 

am  	 Sonnabend, dem 10.05.2025
um  	 17.00 Uhr 
im	 Gemeindehaus Schönhagen, Schönhagener Landstraße 8, 
	 14959 Trebbin/OT Schönhagen
ein.

Mitglieder des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes sind alle Eigentümer der 
bejagbaren Grundflächen, die das Gebiet der Jagdgenossenschaft bilden. 

Tagesordnung 
1. 	 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.	 Wahl des Jagdvorstandes
3. 	 Entlastung des Notjagdvorstandes/Übergabe an den neuen Vorsitzen-

den der Jagdgenossenschaft Schönhagen
4.	 Sonstige Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Schönhagen 

Ronny Haase
Bürgermeister der Stadt Trebbin 
als Notjagdvorstand der Jagdgenossenschaft Schönhagen

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Schönhagen

Der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Schönhagen lädt alle Mitglie-
der der Jagdgenossenschaft Schönhagen zur öffentlichen Jagdgenossen-
schaftsversammlung am Mittwoch, dem 21.05.2025 um 19.00 Uhr im 
Gemeindehaus Schönhagen, Schönhagener Landstraße 8, 14959 Trebbin/ 
OT Schönhagen ein.
Mitglieder des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes sind alle Eigentümer der 
bejagbaren Grundflächen, die das Gebiet der Jagdgenossenschaft bilden. 

Tagesordnung 
1. 	 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.	 Bestätigung der Niederschrift zur Mitgliederversammlung vom 

10.05.2025 
3. 	 Bericht des Vorstandes
4.	 Bericht des Kassenführers

5.	 Bericht der Kassenprüfer
6.	 Bericht der Jagdpächter
7. 	 Diskussion zu den Berichten 
8.	 Beschlussfassung zur Entlastung des Kassenführers und der Kassenprü-

fer für das Jagdjahr 2024/2025
9.	 Beschlussfassung zur Entlastung des Jagdvorstandes
10. 	Beratung zum Haushaltsplan 2025/2026
11.	 Beschluss zum Haushaltsplan 2025/2026
12.	 Beratung zur neuen Jagdverpachtung
13. 	Beschluss zur neuen Jagdverpachtung
14. 	Schlusswort

Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Schönhagen
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Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Wiesenhagen

Auf Grund der gesetzlichen Forderungen wird am Donnerstag, den 22. Mai 
2025 um 19:00 Uhr im Gasthaus Pusch, Hauptstraße 10, 14959 Trebbin/
Wiesenhagen die Mitgliederversammlung einberufen.

Tagesordnung der JHV 2025:
1.	 Begrüßung der Anwesenden Jagdgenossen
2.	 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
3.	 Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
4.	 Bericht des Vorstandes durch den Jagdvorsteher
5.	 Bericht des Schatzmeisters
6.	 Bericht der Kassenprüfer
7.	 Bericht der Pächtergemeinschaft
8.	 Entlastung des Vorstandes (Beschlussvorlage 1/25)
9.	 Sonstige

Zur Führung des Jagdkatasters haben die Erwerber von bejagbaren Flächen 
vor Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte dem Jagdvorstand durch Eigen-
tumswechsel eingetretene Änderungen (z. B. Grundbuchauszug, oder Erb-
schein) nachzuweisen.
Aus der Verpflichtung der gesetzlichen Auflagen und der damit verbundenen 
Verantwortung als Eigentümer rechnen wir mit einer starken Beteiligung der 
Mitglieder an der Versammlung.
Zum Anschluss an die Jagdgenossenschaftsversammlung laden die Jagd-
pächter zum alljährlichen Jagdessen ein.

Der Jagdvorstand

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Thyrow  
am Freitag, den 26.06.2025 um 18.00 Uhr im Gemeindezentrum Thyrow 

Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaft-
lichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft Thyrow gehören, auf denen die 
Jagd ausgeübt werden darf. 

Die Tagesordnung ist auf der Internetseite der Jagdgenossenschaft http://
jg-thyrow.de – einsehbar.

Anmerkung: Die Versammlung ist nicht öffentlich. Flächeneigentums- und 
Flächennutzungsveränderungen sind dem Jagdvorstand regelmäßig anzuzei-
gen und nachzuweisen. 

Der Jagdvorstand

Land Brandenburg / Teilnehmergemeinschaft
Bodenordnungsverfahren Christinendorf
Verfahrensnummer: 300212 (alt: 3002 V)

Öffentliche Bekanntmachung

Feststellung der Ergebnisse der 1. Änderung der Wertermittlung

ln dem Bodenordnungsverfahren Christinendorf werden hiermit die Ergeb-
nisse der 1. Änderung der Wertermittlung gem. § 8 des Brandenburgischen 
Landentwicklungsgesetzes (BbgLEG) in der Fassung vom 29.06.2004 (GVBI. 1 
Nr. 14) festgestellt.

Die Ergebnisse wurden im Amtsblatt der Stadt Trebbin vom 15.11.2023 so-
wie im Amtsblatt der Stadt Zossen vom 27.11.2023 öffentlich bekanntgege-
ben. Die Einsichtnahme in die Wertermittlungsunterlagen durch die Beteilig-
ten erfolgte auf der Internetseite www.vlf-brandenburg.de (unter: Aktuelles 
zur Bodenordnung  öffentliche Bekanntmachung  BOV Christinendorf 
– 1. Änderung der Wertermittlung):

https://cloud.vlf-potsdam.de/nextcloud/index.php/s/
syRkNg72oTnm3kC

Begründete Einwendungen, die zur Änderung der Wertermittlungsergebnisse 
führten, wurden nicht erhoben.

Die Wertermittlungsunterlagen in Form des Wertermittlungsrahmens, der Er-
läuterung der Schlüsselzahlen, der gutachterlichen Stellungnahme und des 
Textteils mit Beschreibung der Änderungen liegen in den folgenden Stadt- bzw. 
Amtsverwaltungen der Flurbereinigungsgemeinden und der angrenzenden 
Gemeinden zur Einsichtnahme durch die Beteiligten aus. Die Auslegungszeit 
beginnt in den jeweiligen Verwaltungen ab dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung im entsprechenden Amtsblatt der Stadt- bzw. Amtsverwaltung und 
endet mit dem Ablauf der Rechtsmittelfrist gegen die Feststellung.

Stadt Trebbin, 
Abt. 4 Bauen und Planen, 
Markt 1–3, 14959 Trebbin, im Zimmer 14 
zu den Dienstzeiten: 
Montag 	 9:00–12:00 Uhr und 12:30–15:30 Uhr
Dienstag 	 9:00–12:00 Uhr und 12:30–18:00 Uhr
Mittwoch	 9:00–12:00 Uhr
Donnerstag	 9:00–12:00 Uhr und 12:30–15:30 Uhr
Freitag	 9:00–12:00 Uhr
 

Stadt Zossen, 
Marktplatz 20, 15806 Zossen, 
im Konferenzraum zu den Öffnungszeiten:
Montag	 8:00–12:00 Uhr und 13:00–16:00 Uhr
Dienstag 	 8:00–12:00 Uhr und 13:00–16:00 Uhr
Donnerstag 	 8:00–12:00 Uhr und 13:00–16:00 Uhr
Freitag 	 nach Vereinbarung
Samstag	 8:00–12:00 Uhr jeden 1. und 3. Samstag im Monat)

Gemeinde Am Mellensee, 
Zossener Straße 21c, 15838 Am Meilensee OT Klausdorf 
zu den Öffnungszeiten:
Dienstag 	 9:00–12:00 Uhr und 13:00–16:00 Uhr 
Donnerstag 	 9:00–12:00 Uhr und 13:00–18:00 Uhr 
Freitag 	 9:00–12:00 Uhr
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Stadt Ludwigsfelde, 
Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde, 
im Eingangsbereich am Haupteingang zu den Dienstzeiten:
Montag 	 8:00–12:00 Uhr und 13:00–15:00 Uhr
Dienstag 	 9:00–12:00 Uhr und 13:00–18:00 Uhr
Mittwoch 	 8:00–12:00 Uhr und 13:00–15:00 Uhr
Donnerstag	 9:00–12:00 Uhr und 13:00–18:00 Uhr
Freitag	 8:00–12:00 Uhr

Gemeinde Nuthetal, 
Arthur-Scheunert-AIIee 103, OT Bergholz-Rehbrücke, 
14558 Nuthetal, 
im Beratungsraum des Servicecenters zu den Dienstzeiten:
Montag	 8:00–12:00 Uhr
Dienstag	 10:00–12:00 Uhr und 13:00–19:00 Uhr
Donnerstag	 7:00–12:00 Uhr und 13:00–16:00 Uhr
Freitag	 8:00–12:00 Uhr
 

Stadt Beelitz,
Berliner Straße 202, 14547 Beelitz, 
im Obergeschoss (gegenüber dem Zimmer 209) zu den Dienstzeiten:
Montag	 8:30–12:00 Uhr und 13:00–15:00 Uhr
Dienstag 	 8:30–12:00 Uhr und 13:00–18:00 Uhr
Mittwoch 	 8:30–12:00 Uhr und 13:00–15:00 Uhr
Donnerstag	 8:30–12:00 Uhr und 13:00–17:00 Uhr
Freitag	 8:30–12:00 Uhr
 

Gemeinde Michendorf, 
Richard-Muth-Piatz 1,14552 Michendort 
zu den Dienstzeiten:
Dienstag	 9:00–12:00 Uhr und 13:00–18:00 Uhr
Donnerstag	 9:00–12:00 Uhr und 13:00–16:00 Uhr
Freitag	 8:00–12:00 Uhr
 

Gemeinde Rangsdorf, 
Eigenbetrieb „Wohnen“, 
Seebadallee 30, 15834 Rangsdorf, Raum 2.12. 
zu den Öffnungszeiten:
Dienstag	 9:00–12:00 Uhr und 13:00–18:00 Uhr
Donnerstag	 9:00–12:00 Uhr und 13:00–16:00 Uhr

Stadt Mittenwalde, 
Bauamt, 
Rathausstraße 8,15749 Mittenwalde 
zu den Dienstzeiten:
Montag	 9:00–12:00 Uhr
Dienstag	 9:00–12:00 Uhr und 13:00–18:00 Uhr
Donnerstag	 9:00–12:00 Uhr und 13:00–16:00 Uhr
 

Amt Schenkenländchen, 
Bürgerbüro, 
Markt 9, 15755 Teupitz 
zu den Dienstzeiten:
Montag	 9:00–12:00 Uhr
Dienstag	 9:00–12:00 Uhr und 14:00–18:00 Uhr
Donnerstag	 9:00–12:00 Uhr und 14:00–16:00 Uhr
 
Stadt Baruth/Mark, 
Ernst·Thälmann-Platz 4, 15837 Baruth/Mark, 
im Flurbereich des Bürgerbüros zu den Dienstzeiten:
Montag 	 7:30–12:00 Uhr und 13:00–16:30 Uhr
Dienstag 	 7:30–12:00 Uhr und 13:00–16:30 Uhr
Donnerstag 	 7:30–12:00 Uhr und 13:00–18:30 Uhr
Freitag	 7:30–12:30 Uhr
 

Weiterhin können die Unterlagen zur Wertermittlung auf der Internetseite 
des vlf eingesehen werden:

https://cloud.vlf-potsdam.de/nextcloud/index.php/s/
syRkNg72oTnm3kC

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist gegenüber der Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsver-
fahrens Christinendorf beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Land-
wirtschaft und Flurneuordnung (LELF Fürstenwalde, Rathausstraße 6, 15517 
Fürstenwalde/Spree) schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Trebbin, den 14.11.2024

gez. Ronny Haase
(Vorsitzender des Vorstandes der TG)
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Information  
der Stadtverwaltung Trebbin
Stadtverwaltung
Stadt Trebbin
Markt 1–3, 14959 Trebbin
Tel.: (03 37 31) 84 20, E-Mail: rathaus@stadt-trebbin.de

Sprechzeiten der Stadtverwaltung
Montag und Donnerstag	 09.00–12.00 Uhr und 13.00–15.30 Uhr
Dienstag			  09.00–12.00 Uhr und 13.00–18.00 Uhr
Mittwoch + Freitag	 geschlossen – telefonische 
			   Erreichbarkeit von 9:00–12:00 Uhr

Anliegen in der Meldestelle / im Einwohnermeldeamt 
können nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
erledigt werden.
(Beantragung Personalausweis oder Reisepass, Abgabe Führer-
scheinunterlagen, Meldebescheinigung, An- und Ummeldung 
des Wohnsitzes, Beantragung eines Führungszeugnisses) 
Bitte nutzen Sie die Online-Terminvergabe auf dieser Internetseite
https://www.terminland.de/stadt-trebbin/
(Auch zu finden auf www.stadt-trebbin.de – auf der Startseite oben 
rechts – Online-Terminvergabe für Einwohnermeldeamt)

Schließtage der Stadtverwaltung 2025:
Fr. 02.05.2025 + Sa. 03.05.2025 (Ersatztermin 10.05.2025)
Sa. 04.10.2025 (Ersatztermin 11.10.2025)
Sa. 01.11.2025 (Ersatztermin 08.11.2025)

Vorgaben zur Veröffentlichung im  
Trebbiner Anzeiger (Amtsblatt der Stadt Trebbin)
Redaktionsschluss: in der Regel 1. Donnerstag im Monat, zu finden 
unter https://www.stadt-trebbin.de/index.php/rathaus/amtsblaetter
Erscheinungstermin: in der Regel der 3. Freitag im Monat
Versand: E-Mail bis 14 Uhr an amtsblatt@stadt-trebbin.de
Betreffzeile E-Mail: Trebbiner Anzeiger, Institution, Ausgabe
Beispiel: Trebbiner Anzeiger, Bibliothek, Januar 2025
Artikel: ausschließlich als Dateianhang im word-Format, möglichst 
mehrere Informationen in einem Artikel zusammenfassen
Mehrere Artikel: ausschließlich als Dateianhang im word-Format, 
ausschließlich in einer E-Mail pünktlich zum Redaktionsschluss zzgl. 
Abbildungen
Dateiname Artikel: Institution_Titel_Ausgabe
Beispiel: Bibliothek_Buchauswahl im Januar_Amtsblatt Januar 2025
Abbildungen: Auflösung ab 500 KB, Format jpeg, unter Nennung der 
Bildquelle
Dateiname Abb.: Institution_Titel_Ausgabe_Abbildung
Beispiel: Bibliothek_Buchauswahl im Januar _Amtsblatt Januar 2025_ 
Abbildung
Große Dateien: kostenloser Dateiversand (bis zu 2 GB) z. B. über  
www.wetransfer.com an amtsblatt@stadt-trebbin.de möglich
Hinweis: 
Durch die Stadt Trebbin erfolgt keine orthografische, grammatikalische 
oder inhaltliche Korrektur der eingereichten Texte. Verantwortlich für 
die Inhalte der Texte sind die Verfasser, deren Meinung oder Sicht-
weisen wiedergegeben werden. Wir behalten uns das Recht vor, aus 
Platzgründen um Kürzung der Beiträge zu bitten. 
Wir veröffentlichen keine Texte mit rassistischen, antisemitischen, 
sexistischen oder demokratiefeindlichen Inhalten oder solche mit 
persönlich herabsetzenden Äußerungen.
Bei Fragen und/oder konstruktiven Hinweisen wenden Sie sich bitte an 
amtsblatt@stadt-trebbin.de.

Das Einwohnermeldeamt der Stadt Trebbin informiert 

Hinweise zur Beantragung  
von Dokumenten ab Mai 2025
Ab dem 1. Mai 2025 werden 
bundesweit ausschließlich nur 
digitale biometrische Lichtbil-
der für die Beantragung hoheit-
licher Dokumente wie Personal-
ausweis und Reisepass 
akzeptiert. Die Erstellung dieser 
Lichtbilder erfolgt beim dafür 
zertifizierten Fotografen. Eine 
Liste finden Sie bei Bedarf 
unter: https://alfo-passbild.
com/fotograf-in-der-naehe/ .
Derzeit ist es noch nicht mög-
lich, die Lichtbilder in der Stadt 
Trebbin anfertigen zu lassen. 
An einer Lösung wird jedoch 
gearbeitet. 
Eine Ausnahme besteht bei der 
Beantragung eines Führer-
scheins: Hier ist weiterhin ein 
ausgedrucktes biometrisches 
Foto erforderlich, das nicht älter 
als ein Jahr sein darf.
Im Einwohnermeldeamt der 

Stadt Trebbin wird derzeit 
ausschließlich mit Terminen 
gearbeitet. Auf der Internetseite 
der Stadt Trebbin  
www.stadt-trebbin.de können 
Sie für alle Anliegen einen 
entsprechenden Termin 
buchen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, telefonisch einen 
Termin bei der Stadt Trebbin  
zu vereinbaren. 
Bitte planen Sie ausreichend 
Zeit bei den Vorbereitungen für 
die Fotoaufnahmen, die Termin-
buchung und die Lieferzeiten 
der Dokumente ein, um Verzö-
gerungen in ihrem privaten 
Bereich zu vermeiden!
Wir danken für Ihr Verständnis 
und stehen für Rückfragen 
gerne zur Verfügung. 

Ihr Einwohnermeldewesen 
der Stadt Trebbin
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Die Stadt Trebbin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n

Mitarbeiter/in/ (m/w/div.)  
für das Vorzimmer des Bürgermeisters

Die Stelle ist unbefristet und umfasst eine wöchentliche Arbeits-
zeit von 39 Stunden. Die Eingruppierung erfolgt bis EG 6 nach 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Der Aufgaben- und Verantwortungsbereich umfasst:

•	 Büromanagement für den Bereich Büro des Bürgermeisters
•	 Terminvorbereitung,   Terminkoordinierung   und -Überwa-

chung/ Organisation und Terminplanung der Sitzungen und 
Besprechungen des Bürgermeisters

•	 Bearbeitung von Ehrungen und Altersjubiläen
• 	 Postverwaltung
•	 Bearbeitung von Versicherungen und Leasingverträgen
•	 Bearbeitung der Dienstreisekostenabrechnungen, Weiterbil-

dung und Seminare

Vorausgesetzt wird:

•	 Abgeschlossene Berufsausbildung zum Verwaltungsfachange-
stellte/en oder zur/zum Kauffrau/-mann für Bürokommunika-
tion/Büromanagement oder vergleichbare Fähigkeiten und 
Kenntnisse

•	 Freundliches Auftreten sowie gute Ausdrucks- und Kommuni-
kationsfähigkeit

•	 Kenntnisse der Brandenburgischen Kommunalverfassung 
sind von Vorteil

•	 Sicherer Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen

Die Einstellung erfolgt vorbehaltlich der Vorlage eines eintra-
gungsfreien behördlichen Führungszeugnisses.

Die Stadt Trebbin setzt sich für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für Frauen und Männer ein. Wir bieten einen Arbeits-
platz in einer Kleinstadt mit 13 Ortsteilen, in einer reizvollen 
Umgebung  gelegen in herrlicher Natur am Naturpark Nuthe-Nie-
plitz, dennoch mit einer sehr guten und familienfreundlichen  
Infrastruktur,  direkter Anbindung an die Bahn sowie aktivem 
Vereinsleben.

Die Mitarbeit in einem freundlichen und engagierten sowie mo-
tivierten Team, 30 Tage Jahresurlaub,  eine  zusätzliche leistungs-
orientierte Bezahlung, betriebliche Altersvorsorge sowie eine 
Jahressonderzahlung und vermögenswirksame Leistungen, ab-

wechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabengebiete  
mit regelmäßigen externen Weiterbildungsmöglichkeiten. Wei-
terhin bieten wir flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zur Teil-
zeitbeschäftigung. Des Weiteren besteht die Möglichkeit einen 
Zuschuss zur privaten Gesundheitsprävention zu erhalten. Die 
Stadt Trebbin fördert aktiv die Gleichstellung aller Beschäftigten. 
Diese Stelle ist gleichermaßen für jedes Geschlecht geeignet.

Wenn Sie an einer spannenden  Herausforderung  interessiert 
sind und über die geforderten Kenntnisse und Fähigkeiten verfü-
gen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen (tabellarischer  Lebenslauf.  Zeugniskopien, Darstellung  
des beruflichen Werdegangs). Dafür nutzen Sie bitte die 
E-Mail-Adresse: bewerbung@stadt trebbin.de. Stellen Sie uns  
Ihre Unterlagen bitte im PDF-Format in einer Datei, nicht größer 
als 8 MB, zur Verfügung.

Bewerbungsfrist 25.04.2025

Bitte haben  Sie Verständnis  dafür,  dass telefonische  Auskünfte  
zu der ausgeschriebenen Stelle nicht möglich sind. Alle Anfragen 
und Bewerbungen werden ausschließlich schriftlich entgegen-
genommen.

Trebbin, 19.03.2025

Ronny Haase
Bürgermeister

Erklärung zum Datenschutz:  
Im Besonderen machen wir auf die Regelung der ab dem 
25.05.2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) aufmerksam. Um den in der DSGVO definierten 
Verpflichtungen  gerecht zu werden, nehmen Sie bitte die Betrof-
fenenauskunft zur Kenntnis. Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie 
mit der Übersendung   Ihrer Unterlagen in die Datenerfassung  
und Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zu-
sammenhang mit Ihrer Bewerbung einwilligen.
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Mit Muskelkraft voran – fürs Klima und für jedermann!
Der Countdown läuft: Vom 18. 
Mai bis zum 7. Juni 2025 heißt 
es wieder „Auf die Räder, fertig, 
los!“ beim STADTRADELN in 
Trebbin. Unter dem Motto „Mit 
Muskelkraft voran – fürs Klima 
und für jedermann!“ laden wir 
alle ein, gemeinsam in die Peda-
le zu treten, Kilometer zu 
sammeln und ein Zeichen für 
nachhaltige Mobilität zu setzen.
Gemeinsam radeln – gemein-
sam gewinnen! Jede mit dem 
Fahrrad zurückgelegte Strecke 
schont nicht nur die Umwelt, 
sondern verbessert auch die 
eigene Gesundheit. Dabei zählt 
jeder Kilometer, ob zur Arbeit, 
zum Einkaufen oder in der 
Freizeit. Die Teilnahme am 

STADTRADELN ist ganz einfach 
und kostenfrei. Melden Sie sich 
jetzt unter www.stadtradeln.
de/registrieren an und unter-
stützen Sie unsere Stadt im 
freundschaftlichen Wettbewerb 
mit anderen Kommunen.

Highlights und Events rund 
um das STADTRADELN 
Während des Aktionszeitraums 
erwarten Sie u.a. spannende 
Veranstaltungen in der Region, 
die das Radfahren zu einem 
besonderen Erlebnis machen:
•	25. Mai 2025: Fahrradkonzert 

in Ludwigsfelde – Musikge-
nuss und Bewegung in einem!

•	1. Juni 2025: Sternfahrt nach 
Berlin von verschiedenen 

Treffpunkten – seien Sie Teil 
einer der größten Fahrradakti-
onen Deutschlands! Aktuelle 
Infos zur Sternfahrt finden Sie 
unter berlin.adfc.de/stern-
fahrt.

•	6. – 7. Juni 2025: Turmfest in 
Luckenwalde – eine tolle 
Gelegenheit, die letzten 
Kilometer zu sammeln.

•	7. Juni 2025: Lindenblütenfest 
in Löwendorf – ein stim-
mungsvoller Abschluss mit 
Naturgenuss und Geselligkeit.

Jetzt mitmachen und Zeichen 
setzen! 
Ob alleine, mit Familie oder 
Freunden – steigen Sie aufs Rad 
und seien Sie dabei! Jede Fahrt 

ist ein Beitrag zum Klimaschutz 
und für Ihre eigene Fitness. 
Lassen Sie uns gemeinsam 
zeigen, dass Trebbin sich für 
eine nachhaltige Zukunft 
starkmacht.  Auch in diesem 
Jahr wird die Person mit den 
meisten gefahrenen Kilometern 
ausgezeichnet.

Also, worauf warten Sie noch? 
Melden Sie sich an, treten Sie in 
die Pedale und sammeln Sie 
Kilometer für Trebbin!

Im Auftrag 
Stadt Trebbin – 

Abteilung Tiefbau/Umwelt
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Neues aus der Stadtbibliothek „Hans Clauert“

Neuerscheinungen, Aktionen und Schließzeiten  
der Stadtbibliothek
Am 12. Mai 2025, von 10-11Uhr, 
findet ein Lesecafé, im Mühlen-
graben 3, in Trebbin, statt. Die 
Veranstaltung richtet sich an 
alle, die gerne mal unter Leute 
gehen, sich austauschen oder in 
Erinnerung schwelgen wollen. 
Sie können selbst vorlesen oder 
einfach zuhören. Herzlich 
willkommen!
Am 4. April fand die erste 
bundesweite Nacht der 
Bibliotheken statt. 
Deutschlandweit 
nehmen über 1.800 
unterschiedliche 
Veranstaltungen teil. 
In Trebbin fand ein 
Event der Bibliothek 
statt. „Komm ein 
bisschen mit nach Italien“ 
war unsere Devise. Danke an 
alle Besucher und das Restau-
rant „Il Comandante“. Die 
nächste Veranstaltung ist für 
den 11. Oktober 2025 (5. Lite- 
rarischer Stadtspaziergang)  
und 21. November 2025 
(Lesung) geplant. 
Schöne Osterferien für alle 
Ferienkindern, Eltern und 
Großeltern wünscht die 
Bibliothek weiterhin. Vom  
22. bis 25. April 2025 ist die 
Bibliothek nicht besetzt. 
Ein Ferienangebot wurde in der 
ersten Ferienwoche für den 
GroKi-Club und für den Hort 
präsentiert, um Neugierde und 
Freude an der Bibliothek und 
am Lesen zu wecken! 

Ostern in Trebbin  
Zu Ostern heißt es: Ich such‘!
Überraschungen finde ich in 

einem Buch. 
Waren Medien in ihrem 

Osternest? 
Wenn nicht, machen Sie 

für sich den Test.
Wagen Sie das Experiment: 

Die Bibliothek zu nutzen, 
ganz ungehemmt! 
Hier gibt es Bücher, 

aber auch andere Sachen. 
Einfach testen, 

einfach machen! 

 

Im April hat die Stadt Trebbin 
folgendes für Sie: 

Laura Spence-Ash – 
„Und dahinter das Meer“*
„Als die elfjährige Bea 1940 von 
ihren Eltern aus London zu 
einer Gastfamilie in Boston 
geschickt wird, um vor den 
fallenden Bomben in Sicherheit 
zu sein, ahnt sie nicht, dass sie 
sich auf der anderen Seite des 
Atlantiks bald heimischer 
fühlen wird als in England. […]“ 

Kira Mohn – 
„Die Nacht der Bärin“* 
„Die sechsundzwanzigjährige 
Jule flüchtet nach einem 
heftigen Streit mit ihrem 
Freund aus der gemeinsamen 
Wohnung. Niemals hätte 
geschehen dürfen, was gesche-
hen ist. Bei ihren Eltern will sie 
in Ruhe entscheiden, wie es 
weitergehen soll. Dann trifft die 
Nachricht vom Tod ihrer 
Großmutter ein und damit tun 
sich Abgründe auf. […]“*   

Giulia Becker – „Wenn ich 
nicht Urlaub mache, macht es 
jemand anderes“*
„Ein Urlaub im Wellnesshotel, 
die Therapieplatzsuche in 
Deutschland, als Detektivin in 
Aktion – Giulia Beckers Ge-
schichten beginnen harmlos 

und nehmen dann die unerwar-
testen Wendungen. Sie erzählt 
die ganze Wahrheit über Katzen 
und Gitarren und schreibt das 
einzig gültige Horoskop. [..]“

Michael Robothom – 
„Die Totgeglaubten“*
„Seit Evie Cormac als Kind 
entführt und gefangen gehal-

ten wurde, ist ihre Erinnerung 
an diese Zeit wie ausgelöscht. 
Bis sie viele Jahre später an 
einem heißen Sommertag 
Zeugin eines tödlichen Boots-
unglücks wird und verstummt 
[…]“ 

Isy Cheesy – „Der magische 
Wunsch“* [Jugendbuch]  
„Heute ist Isys Geburtstag! Sie 
freut sich auf tolle Geschenke 
und viel Spaß mit ihren Freun-
den Lia und Aiden. Ihr Schwein-
chen Schinken darf natürlich 
auch nicht fehlen. Doch der Tag 
hält eine Überraschung für Isy 
bereit, mit der sie nicht gerech-
net hätte. Sie bekommt einen 
magischen Wunsch geschenkt!“  

*Unbezahlte Werbung 

Gute Unterhaltung wünscht 
Stadt Trebbin, 

mit Stadtbibliothek Hans Clauert, 
Anika Heyer 

 „Hans Clauert“ 
Bibliothek

im April

Neuerscheinungen
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Offene Höfe in der Nuthe-Nieplitz-Region –  
Landwirtschaft, Handwerk & Genuss hautnah erleben
Am 4. Mai 2025 findet erneut 
der Tag der Offenen Höfe in der 
Nuthe-Nieplitz-Region statt. 18 
Mitgliedshöfe öffnen von 11:00 
bis 17:00 Uhr ihre Tore und 
bieten interessierten Besuche-
rinnen und Besuchern ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm.
Von Am Mellensee bis Zauch-
witz gibt es Einblicke in nach-
haltige Landwirtschaft, hand-
werkliche Traditionen und 
regionale Lebensmittelproduk-
tion. Hofführungen, Mit-
mach-Aktionen, Verkostungen 
sowie kulinarische Spezialitä-
ten stehen im Mittelpunkt der 
Veranstaltung. Ein eigens 
erstellter „Fahrplan“ hilft dabei, 
individuelle Entdeckertouren 
durch die Region zu planen.
Der „Leithof“ in diesem Jahr, der 
auch gern für Pressebesuche 
zur Verfügung steht, ist das 
neueste Mitglied: die 2B-Ranch 
von Penelope Baloi in Reesdorf 
bei Beelitz. Die Ranch hat sich 
der Zucht schottischer Gallo-
ways (Rinder), Skudden (Heide-
schafe) und Hühnern, die vom 
Aussterben bedroht sind, 
verschrieben. Hier helfen nach 
guter alter Wildwest-Manier 
Pferde beim Umtreiben der 
Rinder auf den Weiden. Auf der 
Ranch werden Fleischprodukte 
von Rind und Lamm, pflanzlich 
gegerbte Schaffelle und Eier 
direkt ab Hof angeboten. Was es 
mit dem Rinder-Leasing auf 
sich hat, erklären Penelope 
Baloi und ihr Mann Peter gern 
vor Ort.
Höhepunkte der teilnehmen-
den Höfe 2025
•	Fläming-Wildhandel (Barde-

nitz): Wildspezialitäten, 
Hofladen und Dorftrödel-
markt.

•	Atelier für Illustratives 
(Treuenbrietzen): Einblick  
in die Welt der Kinderbuch- 
illustration.

•	Backschwein-Tenne (Göm-
nigk): Spezialitäten vom 
Backschwein und Start des 
Friedenstrecks nach Jerusa-
lem.

•	Sanddorn-Garten (Petzow): 
Lehrpfad und Genuss von 
Sanddornspezialitäten.

•	Fläminger Seifenmanufaktur 
(Tremsdorf): Naturseifen, 
Bogenschießen und Jubilä-
umsaktionen.

•	Spargel- & Kürbishof Syring 
(Zauchwitz): Früher Start mit 
frischem Spargel und regiona-
len Spezialitäten.

•	Spargelhof am Storchennest 
(Rieben): Hofbesichtigung und 
Spargelverkauf.

•	Brauße’s Fischräucherei 
(Blankensee): Handwerklich 
geräucherter Fisch und 
Schauräucherei.

•	Landbäckerei Röhrig & 
Caféstube Fritz (Blankensee): 
Traditionsbäckerei in vierter 
Generation.

•	Imkerei Brauße (Blankensee): 
Honig und Imkereiprodukte 
aus eigener Produktion.

•	Biohof Rabe (Körzin): Hoffüh-
rungen und Hofladen mit 
Bio-Produkten.

•	Lehmbau Kotras BAU-ART 
(Schönhagen): Infos zu nach-
haltigem Bauen und kreative 
Lehmputz-Vorführungen.

•	Mühle Steinmeyer (Lucken-
walde): Mühlenführungen 
und neue Mehlprodukte.

•	Hofcafé Stangenhagen: 
Russische Spezialitäten, 
Kunstausstellung und Trödel-
markt.

	 Zu Gast im Hofcafé Stangen-
hagen: Bauernhof am Stor-
chennest mit Produkten vom 
rauhwolligen Pommernschen 
Landschaf.

•	Weidelandfarm (Rieben): 
Hofführungen, Kremserfahr-
ten und Kinderaktionen.

•	Atelier ACHTsam (Trebbin): 
Interaktive Kunstausstellung 
mit Gewinnspiel.

•	2B-Ranch (Reesdorf): Im-
pro-Hoftheater, Hofführungen 
und Lagerfeuer mit Stockbrot.

•	Galloway-Zucht (Löwenbruch): 
Hochwertiges Gallo-
way-Fleisch, Hofführung und 
Weidewanderung.

Alle Informationen zur Veran-
staltung sind auf der Website 
verfügbar. Dort steht auch ein 
Flyer mit Standortkarte zum 
Download bereit, um die eigene 
Route optimal zu planen.
www.offenehoefe.de

 Siehe auch Seiten 18/19

Leckeres Brot und
feine Backwaren

seit 1927

Landbrotbäckerei Rainer Dennler
Filiale Trebbin | Am Denkmalplatz 2 | Tel.: 14533
14959 Klein Schulzendorf | Trebbiner Str. 27 | Tel: 15478

Andrea Mrosko
Dipl. Betriebswirt
Weidenweg 6
14959 Trebbin/ Blankensee

Fon + Fax: 0 33 731 / 12 34 3
Funk: 0173/ 730 87 65

E-Mail: info@mrosko-immobilien.de
Web: www.mrosko-immobilien.de

Verkauf

Hausverwaltung

Verkauf von 
Wald- und Ackerfl ächen 

Immobilieneinwertung – 
und Beratung

& Partner

Ihr Makler vor Ort 
seit 1991
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Frida Kahlo der Ukraine – 
Kunstausstellung in Stangenhagen
Die Ausstellung der ukraini-
schen Künstlerin Marushka ist 
am 4. und 25. Mai von 11 bis 17 
Uhr in der Kirche von Stangen-
hagen zu sehen. 
Marushka wird oft als Frida 
Kahlo der Ukraine bezeichnet. 
Die Künstlerin aus der westuk-
rainischen Stadt Luzk ist 
bekannt für ihre kräftigen, 
leuchtenden Farben. „Im 
Mittelpunkt meiner Bilder 
stehen die Menschen“, sagt sie. 
„Ich zeichne ihren Schmerz und 
ihre Leidenschaft im Kampf für 
Freiheit, Demokratie und 
Gerechtigkeit.“
Marushka lebt seit 13 Jahren in 
Deutschland, arbeitet als 
Lehrerin an einer Waldorfschule 
und wollte eigentlich immer 
nur Kinder malen. Doch als vor 
elf Jahren in der ukrainischen 
Hauptstadt Kyjiw friedliche 
Demonstranten von Regie- 
rungstruppen erschossen 
wurden, fand sie keine Ruhe 
mehr. Sie sah die Bilder der 

Getöteten und begann, sie zu 
malen. 
„Ich konnte nicht anders. Ich 

recherchierte die Namen und 
die Geschichten hinter den 
Männern und Frauen“, erzählt 

sie. So entstand eine von 
insgesamt vier Serien, die in 
Ausschnitten in der Stangenha-
gener Kirche zu sehen sind. 
Dort erfahren die Besucher 
auch die bewegenden Geschich-
ten hinter ihren Bildern.
Der Besuch der Ausstellung 
lässt sich am 4. Mai gut mit 
einem Bummel über den 
Flohmarkt der Stangenhagener 
Höfe verbinden.   
Ausstellung: „Wunderbare 
Menschen“ – Werke der ukrai-
nischen Künstlerin Marushka

Ort: Stangenhagen (Kirche) 
Datum: Samstag, 4. Mai und 
25. Mai 2025
Zeit: 11 bis 17 Uhr
Eintritt frei! 

Um Spenden für den Erhalt der 
Stangenhagener Kirche wird 
gebeten.

Chris Jordan und Ulrike Butmaloiu
Ortsbeirat Stangenhagen

Konzertsaison des Blankenseer 
Musiksommer beginnt im Mai
Am Freitag, dem 9. Mai,  
um 19:30 Uhr, beginnt beim 
Blankenseer Musiksommer die 
neue Konzertsaison. Zu fünf 
Konzerten laden die Veranstal-
ter in die Johannische Kirche 
nach Blankensee ein.  

Den Anfang macht das Ge-
sangsensemble Vokalzeit. Unter 
dem Titel „Was macht der Herr 
da bei Fräulein Gerda?“ erklin-
gen Schlager und Chansons im 
Stile der Comedian Harmonists. 
Freuen Sie sich auf freche 
Harmonien, scharfe Pointen 
und den Charme der Comedian 
Harmonists - natürlich mit 
einem Augenzwinkern und 
vielleicht der einen oder 
anderen Anekdote, die Sie so 
noch nie gehört haben…

Weiterhin sind in diesem Jahr 
eine musikalische Entdeckungs-
reise rund um das Cello, Melodi-

en aus der unendlichen Fund-
grube der jüdischen Klezmer- 
Musik, ein „italienisches 
Konzert“ mit Blechbläsern und 
Harfe sowie Gershwins  
„Rhapsodie in Blue“ mit vier 
Händen und vier Füßen auf der 
Orgel zu hören. 

Neugierig geworden? Dann 
kommen Sie gerne vorbei bei 
uns in Blankensee und starten 
Sie musikalisch in Ihre Wochen-
enden!

Info
Alle Termine und weitere 
Informationen gibt es auf  
www.blankenseer-musiksom-
mer.org .

Tickets für 14,- Euro (ermäßigt 
7,- Euro) gibt es wieder an der 
Abendkasse und online ebenfalls 
über die Veranstalter-Homepage.

Hausmeisterservice 
Fischer

Für Fragen und weitere Informati onen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Inhaber Antonio Fischer • Ort 14959 Trebbin 
Tel. 033731/289669 • Mobil 0152/26598973 

E-Mail HMS-Fischer@outlook.de • Website www.HausmeisterFischer.de 

• Hausfl urreinigung
• Gebäudereinigung
• Grünanlagenpfl ege
• Hausservice 
• Reparaturen

• Baumfällarbeiten
• Objektmanagement
• Mülltonnenservice
• Winterdienst
• Baustellenreinigung

• Entrümpelung
• Sperrmüllentsorgung
• Gerätevermietung
•  Montage von 

Ferti gbauteilen
• Erdarbeiten

Impressum Trebbiner Anzeiger – Amtsblatt für die Stadt Trebbin
Herausgeber und Verlag: 

Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH, Werftstraße 2, 10557 Berlin
Telefon (030) 28 09 93 45, Fax: (030) 57 79 58 18

E-Mail: redaktion@heimatblatt.de, www.heimatblatt.de
Objektleitung und verantwortlich für den Gesamtinhalt: 

Ines Thomas
Vertrieb: Deutsche Post

Verantwortlich für den Inhalt des Amtsblattes:
Stadt Trebbin, Der Bürgermeister

Markt 1–3, 14959 Trebbin
Telefon (03 37 31) 84 20, Fax: (03 37 31) 84 290,

E-Mail: amtsblatt@stadt-trebbin.de, www.stadt-trebbin.de

Die nächste Ausgabe erscheint am 23. Mai 2025.
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 8. Mai 2025.
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Aktiv im Frühling – die Ostertage genießen
AnzeigeN

Alle Arbeiten rund um’s Dach,
ob steil oder fl ach!!

An der Dorfaue 9 · 14959 Trebbin / OT Löwendorf
Tel./Fax: 033731 / 12540, Mobil 0177/21562 95
dachdeckerei.frederic.hartwig@gmail.com

wünscht
frohe Ostern

Dachdeckerei

Frederic Hartwig

19 Jahre

Gewerbetreibende aus Trebbin  
und Umgebung wünschen allen Lesern  
frischen Schwung für den Frühling 
und schöne Osterfeiertage!

Viel warmes Wasser und Kräutertee

Wer für gewöhnlich erst 
Koffein braucht, um 
startklar für den Tag 

zu sein, trinkt während einer 
Frühjahrskur stattdessen anre-
genden Grün- oder Matetee. 
Überhaupt sollte man viel 
warmes Wasser und 
Kräutertee trinken. Zum 
Entwässern, Entgiften 
und Entschlacken sind 
diejenigen Teesorten ide-
al, die Bitterstoffe enthal-
ten. Am besten geeignet 
sind Ingwer-, Löwenzahn- 
und Brennesseltee. Aber 
auch bittere Lebensmittel 

wie Chicorée, Radicchio oder  
Artischocken regen den Stoff-
wechsel an und unterstützen die 
körpereigenen Putzstationen, 
wie beispielsweise die Leber 
und die Nieren.

Foto: pixabay.com

Neue Kraft und frische Energie

Eine Frühjahrskur unter-
stützt den Organismus 
dabei, wieder zu neuen 

Kräften und frischer Ener-
gie zu gelangen. Am bes-
ten beginnt man mit der 
Frühjahrskur im März 
oder April, wenn im Gar-
ten das erste Grün sprießt – 
und nimmt sich ausreichend 
Zeit: Zwei Wochen sollte man 
im Minimum einplanen.

Während einer Frühjahrskur wird 
konsequent auf Zucker, Alkohol, 
Koffein und Fleisch verzichtet. 

Stattdessen wird auf eine 
leichte, basenbildende Voll-
wertkost gesetzt, also viel 
frisches Obst und Gemü-

se, sowie Salate, Nüsse und 
Samen. Um den Körper nicht 
unnötig mit Pestiziden oder In-
sektiziden zu belasten, sollte 
man Bio-Produkte bevorzugen.

Fitness- 
Tipp

Frohe 
Ostern!

KALLISKE
Glauer Chaussee 12 | 14959 Trebbin / OT Glau

Tel.: 033731 – 8 00 64 | Fax: 033731 – 1 32 44

www.autoreparatur-kalliske.de  

KAROSSERIE- UND FAHRZEUGBAU GbRMEISTERBETRIEB

30
JAHRE

•  Maurerarbeiten
•  Pfl asterarbeiten
•  Gartengestaltung
•  Zaunbau
•  Platz- und
   Wegegestaltung

BAU

Meisterbetrieb

Maurer- und Betonarbeiten

Garten- und Landschaftsbau

Inh. Maurermeister Th. Müller
Tel. 03 37 31 - 700 496
Fax 03 37 31 - 700 491
Funk 01 62 - 106 77 60

Baruther Straße 38
14959 Trebbin

Schöne Osterfeiertage!

Herzliche 
Ostergrüße 

Foto: pixabay.com
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Aktiv im Frühling – die Ostertage genießen
AnzeigeN

Ein frohes Osterfest
wünscht

Elektroinstallation Muder GbR
Handwerksmeister

Bahnhofstraße 30 • 14959 Trebbin
Tel. (033731) 17049 • Fax (033731) 17095

Neuanlagen • Reparaturen • Revision

Ruhephasen einplanen

Ausreichend Bewegung 
an der frischen Luft ge-
hört zur Frühjahrskur wie 

das Ei zum Osterbrunch: Täglich 
eine Stunde spazieren regt den 
Kreislauf an und erhöht die Sau-
erstoffzufuhr. Wichtig ist auch, 
dass man sich während des Ku-
rens Ruhe gönnt. Denn 
für den Körper ist das 
Detoxen ein anstrengen-
der Prozess, der ihn vor-
übergehend schwächt, 
langfristig aber stärkt. 
Neben einer konsequen-
ten Ernährung können 
nach Gutdünken diverse 
flankierende Wohlfühl-
maßnahmen getroffen 

werden: Körperreinigungs-Ritua-
le wie das Abbürsten mit dem 
Seidenhandschuh oder Massa-
gen unterstützen den Zell-Stoff-
wechsel und fördern das Aus
leiten. Ebenso können Leber- 
wickel, Lymphdrainagen oder 
Yoga gute Dienste tun.

Foto: freepik.com

Frohe Osterfesttage

Elektro-Peukert
Installation • Antennenanlagen

E-Check • Elektroshop

Ihr Elektrohandwerksbetrieb

14959 Trebbin, Zossener Straße 15
Tel. 03 37 31 / 1 52 34 • Fax 03 37 31 / 1 31 33

Wir wünschen 
allen Kunden und 
Geschäft spartnern

Frohe
Ostern!

Am Kulturhaus 1 | 14959 Trebbin
Tel. (03 37 31) 1 30 00 | Fax (03 37 31) 1 30 02

Funk-Tel. (01 71) 7 32 41 81
E-Mail: bauklempnerei.kliesener@t-online.de

Dachdeckerei • Metallbedachung
Gutachten erstellen

Energieboost für den Körper

Dieser grüne Smoothie 
kurbelt die Verdauung an, 
sorgt für Vitamine und 

Mineralien und ist ein richtiger 
Energieboost für den Körper.

Zutaten für eine Person:
•	1 Handvoll Wildkräuter (z. B. 

Brennnessel, Giersch, Löwen-
zahn oder andere Frühlings-
kräuter)

•	alternativ Feldsalat oder Blatt-
spinat nehmen

•	250 ml Orangensaft

•	1 kleiner Apfel

•	½ Banane

Alle Zutaten im Mixer zerklei-
nern und den Smoothie ein bis 
drei Wochen anstelle des Früh-
stücks trinken. Kräuter täglich 
variieren.

Foto: freepik.com

Kleine Bewegungseinheiten

Es müssen gar nicht immer 
die groß angelegte Car-
dio-Einheit und das Gerä-

te-Training im Fitnessstudio sein 
– auch kleine Bewegungs-
inseln im Alltag haben 
schon viele Vorteile für die 
Gesundheit. Die World  
Health Organization (WHO) 
empfiehlt rund 150 Minu-
ten moderate Bewegung 
und 75 Minuten intensive-
re Bewegung pro Woche, 
um gesund und fit zu blei-

ben. So beugt man Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen vor und senkt 
das Risiko für weitere Krank
heiten wie Diabetes.

Foto: freepik.com
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Auszeichnung für die Grundschule Blankensee:  
Unser Schulgarten erhält die „Natur im Garten“-Plakette
Mit großer Freude dürfen wir 
verkünden: Unser Grünes 
Klassenzimmer wurde mit der 
„Natur im Garten“-Plakette 
ausgezeichnet! Diese besondere 
Ehrung würdigt unser Engage-
ment für eine naturnahe und 
ökologische Gartengestaltung 
und ist ein bedeutender 
Meilenstein für unseren 
Schulgarten.
Seit zwei Jahren werden im 
Naturpark Nuthe-Nieplitz 
naturnahe Gärten mit dieser 
Plakette geehrt – nun gehört 
unser Schulgarten offiziell dazu. 
Das bedeutet, dass wir auf 
chemisch-synthetische Pestizi-
de, Dünger und Torf verzichten 
und stattdessen nachhaltige 
Bewirtschaftungsmethoden 
nutzen. Mit Naturgartenele-
menten wie Wildstrauchhe-
cken, Blumenwiesen, Nützlings-
unterkünften und 
Regenwassernutzung schaffen 
wir einen wertvollen Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere 
und ermöglichen unseren 
Schülerinnen und Schülern, die 
Natur hautnah zu erleben.
Ein Garten wie dieser entsteht 
nicht von allein – er braucht 
engagierte Menschen, die ihn 
mit Leben füllen. Unser beson-
derer Dank gilt dem Förderver-
ein unserer Schule, der mit der 
Beantragung von Fördermitteln 
den Grundstein für dieses 
Projekt gelegt hat. Auch die 
finanzielle Unterstützung für 
Pflanzen, Materialien und 
Werkzeuge ist entscheidend für 

die Entwicklung dieses beson-
deren Lernorts.
Ein herausragendes Danke-
schön geht an Dr. Christoph 
Schäfer, der mit seinem außer-
ordentlichen Engagement 
unseren Schulgarten angelegt 
hat und ihn mit großer Hingabe 
hegt und pflegt. Mit seinem 
Fachwissen, seiner Leidenschaft 
und unermüdlichem Einsatz 
– sei es im Unterricht, in seiner 
Freizeit oder während der 
Ferien – macht er diesen Garten 

zu einem einzigartigen Lernort 
für nachhaltige Bildung. Ohne 
ihn wäre dieses Projekt nicht 
das, was es heute ist!
Ebenfalls danken wir Jörg 
Thomas, dem Dorfhausmeister 
von Blankensee, der mit seinem 
weitreichenden Netzwerk 
immer wieder wertvolle 
Schätze für unser Grünes 
Klassenzimmer beschafft und 
unser Projekt tatkräftig unter-
stützt.
Unser Dank gilt auch unseren 

Schülerinnen und Schülern, die 
mit Begeisterung in diesem 
Garten arbeiten und dabei 
hautnah den Kreislauf der 
Natur mit Pflanzen, Menschen 
und Tieren erleben. Ihr Engage-
ment und ihre Freude am 
Gärtnern machen diesen Ort 
erst lebendig!
Nicht zuletzt danken wir der 
Stadt Trebbin als unserem 
Schulträger sowie dem Ortsbei-
rat Blankensee für die Bereit-
stellung dieses Geländes und 
die finanzielle Unterstützung 
der Eigenmittel zur Förderung. 
So wird Schule weit über das 
Klassenzimmer hinaus erlebbar.
Ebenso danken wir allen, die in 
unterschiedlicher Weise zur 
Förderung der Artenvielfalt und 
des naturnahen Gärtnerns an 
unserer Schule beitragen.
Diese Auszeichnung ist für uns 
nicht nur eine Ehre, sondern 
auch ein Ansporn, unseren 
Garten weiterzuentwickeln. 
Wir freuen uns darauf, gemein-
sam mit unseren Schülerinnen 
und Schülern, Eltern und 
Unterstützern diesen besonde-
ren Ort weiterhin zu gestalten 
und wachsen zu lassen! 
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René Keiper
Bau- und Dienstleistungen GmbH

und einen schönen Frühling

wünscht Ihnen

Frohe Ostern

Berliner Straße 24 | 14959 Trebbin
Tel.: 033731 / 301 80

Service Agentur Kietzer

STROM & GAS
zum kleinen Preis

Falko Kietzer
Lindenallee 10, 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf

IHR KOSTENLOSER RUNDUMSERVICE
Telefon:  03 34 39 - 18 42 33
Handy:  0177 - 2 45 17 33
E-Mail:  FKS2021@gmx.net

Versorger-

probleme/
Preis-

erhöhung?

Termin

vereinbaren!

Ich wünsche meinen Kunden 
sonnige und entspannte Ostertage! 
Herzlichen Dank für ihr Vertrauen.

Futtermittel für Ihre Tierhaltung
Wir wünschen allen ein  frohes Osterfest!

Mischfuttermühle
Futtermittel- & Gefl ügelhandel

Gefl ügel-Verkauf!
Hühner in verschiedenen Farben, 
Flugenten, Mularden und Broiler

14959 Trebbin, Nöhringswinkel 4
� (03 37 31) 1 54 66MÜ LE
EGELER

Viele wertvolle Inhaltsstoffe

Gerade im März und April, 
wenn die Natur erwacht 
und das erste Grün 

sprießt, enthalten Wildkräuter 
wie Brennnessel, Taubnessel, 
Löwenzahn oder Spitzwegerich 
besonders viele wertvolle In-
haltsstoffe, die dazu beitragen 
können, unser Immunsystem 
anzukurbeln und die Frühjahrs-
müdigkeit zu vertreiben.
Wildblumenwiesen und unge-
zähmt wachsende Grasstreifen 
am Wegesrand sind ideal, um 
während einer Wande-
rung nach Kräutern Aus-
schau zu halten. Wenn es 
in der Stadt einen großen 
Park gibt, kann man aber 
auch dort einen Versuch 
starten. Man sollte nur 
darauf achten, dass sich 
die Sammelstelle nicht di-
rekt neben einer Straße 
befindet oder dort, wo 

wahrscheinlich Hunde ihr Ge-
schäft machen.
Wichtig: Man sollte immer nur 
kleine Mengen für den direkten 
Bedarf sammeln. Erlaubt ist die 
sogenannte „Handstraußmen-
ge“. Das gilt besonders für selte-
nere Pflanzen wie etwa Bär-
lauch. Aber selbst bei 
Brennnesseln und Giersch, die 
sprichwörtlich wachsen wie Un-
kraut, ist es schade drum, zu viel 
zu pflücken und dann verwelkt 
wegzuwerfen.

Foto: freepik.com

Wichtige erste Nahrungsquelle

Frühblüher sind die Pflan-
zen, die als erste im Jahr 
ihr Laub und ihre Blü-

ten bilden. Sie wachsen 
bereits im Winter mit den 
ersten warmen Sonnen-
strahlen und blühen bis in 
den Frühling hinein, also 
etwa von Mitte/Ende Feb-
ruar bis Mai. Somit stellen 
sie für nektar- und pollen

suchende Insekten die Nah-
rungsquelle früh im Jahr dar. 

Foto: pixabay.com

Die neue Generation METABO

Gartenpumpen
+ Leistungsstark!
+ Effi zient!
+ Zuverlässig!
+ Zubehör erhältlich

Paul Hänchen
Berliner Str. 30 | 14959 Trebbin

� 033731 15506 | eisen-haenchen.de

Frohe
Ostern!

Einfach mal einen Zahn zulegen

Die einfachste Stellschrau-
be für mehr Workout-
Charakter beim Spazier-

gang ist die Geschwindigkeit. 
Wer beim Spazierenge-
hen einen Zahn zulegt, 
verbrennt mehr Kalori-
en, beansprucht Mus-
keln und Herz-Kreis-
lauf-System stärker und 
kurbelt so den Fettstoff-
wechsel an. Man muss 
nicht die ganze Zeit mit 
sehr hohem Tempo ge-

hen – es reicht, wenn man die 
Geschwindigkeit immer wieder 
variiert und zwischendurch klei-
ne Power-Walks einlegt.

Foto: freepik.com
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Abriss – 
Sicherer Spielen wieder möglich
Beinahe 37 Jahre lang ragte der 
Schornstein der vor der Wende 
geplanten Kitaerweiterung 
über die Dächer der Klein 
Schulzendorfer Häuser.
Nun gibt es ihn nicht mehr.
Im vergangenen Sommer 
stellten die pädagogischen 
Fachkräfte der AWO Kita „Am 
Storchennest“ fest, dass kleine-
re Steinbrocken sich lösten und 
hinunterfielen. 
Gemeinsam mit dem Gebäude-
management der Stadt Trebbin 
fiel rasch die Entscheidung, den 
Schornstein abzureißen. Hier 
war für die Kinder im direkt 
danebenliegenden Kita-Garten 
Gefahr in Verzug. Niemand 

mochte sich ausmalen, was 
passierten würde, wenn der 
Schornstein einstürzt.
Im März 2025 war es dann 
soweit.
Eine regionale Firma machte 
sich zur Freude aller Kinder, die 
sich die Nasen an den Fenstern 
plattdrückten, ans Werk. Nach 
einer Woche harter Arbeit und 
viele Tonnen Schutt später, war 
der Schornstein verschwunden.
Der verwitterte Rohbau selbst 
steht noch, stellt jedoch erstmal 
keine weitere Gefahr dar, 
sodass alle Kinder wieder sicher 
in ihrem Garten die Welt 
entdecken, forschen und spielen 
können.

Kalter Kaffee – 
Dank an die Feuerwehr
Die Kinder der AWO Kita Am 
Storchennest hatten kürzlich 
einen spannenden Ausflug in 
die Stadt Luckenwalde.
Ziel war das Stadttheater, in 
dem die Aufführung des 
Theaterstücks „Bei der Feuer-
wehr wird der Kaffee kalt“ von 
der Uckermärkischen Bühne 
Schwedt auf sie wartete.
Hier vergaß Oma Eierschecke 
ihren Herd auszustellen, Herr 
Katzer und seine Katze mussten 
aus einem Brunnen gerettet 
werden und ein umgestürzter 
Baum im Zoo sorgte für viel 
Wirbel. Und fast wie im echten 
Leben, kam die Feuerwehr nie 
dazu, ihren Kaffee heiß zu 
trinken.
Vor der Vorstellung gab es für 
die Kinder eine tolle Gelegen-

heit, verschiedene Fahrzeuge 
der freiwilligen Feuerwehren 
der umliegenden Ortschaften 
zu bestaunen. Die kleinen Gäste 
durften sogar in den Fahrzeu-
gen probesitzen und sich wie 
richtige Feuerwehrleute fühlen.
Zur Überraschung gab es für 
alle Kekse und Ausmalbögen 
passend zum Thema. Das sorgte 
für zusätzlichen Spaß und gute 
Laune.
Ein herzliches Dankeschön geht 
an die Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehren, die sich viel 
Zeit nahmen und mit Freude 
dazu beitrugen, diesen Ausflug 
zu einem unvergesslichen 
Erlebnis zu machen. 
Es war ein rundum gelungener 
Tag für die Kinder der AWO Kita 
„Am Storchennest“!

Veranstaltungen  
Begegnungsstätte Herzmitte
Mittwoch	 07.05.	 Pflegeberatung/Pflegecafé	 09.00–11.00 Uhr
Mittwoch	 07.05.	 Mobilisierungstraining	 10.00–11.00 Uhr
Donnerstag	 08.05.	 Kartenspielen mit Kaffee + Kuchen	 14.30–16.45 Uhr
Freitag	 09.05.	 Hockergymnastik	 10.00–11.00 Uhr
Mittwoch	 14.05.	 Pflegeberatung/Pflegecafé	 09.00–11.00 Uhr
Mittwch	 14.05.	 Mobilisierungstraining	 10.00–11.00 Uhr
Donnerstag	 15.05.	 Kartenspielen mit Kaffee + Kuchen	 14.30–16.45 Uhr
Freitag	 16.05.	 Hockergymnastik 	 10.00–11.00 Uhr
Dienstag	 20.05.	 Brunch	 10.00–13.00 Uhr
Dienstag	 20.05.	 Aktion Jung und Alt	 15.00–16.45 Uhr
Mittwoch	 21.05.	 Pflegeberatung/Pflegecafe´	 09.00–11.00 Uhr
Mittwoch	 21.05.	 LovE Leben ohne-	 18.00–20.00 Uhr
		  Trauergruppe verwaister Eltern	
Donnerstag	 22.05.	 Kartenspielen mit Kaffee + Kuchen	 14.30–16.45 Uhr
Freitag	 23.05.	 Hockergymnastik 	 10.00–11.00 Uhr
Dienstag	 28.05.	 Pflegeberatung/Pflegecafé	 09.00–11.00 Uhr
Mittwoch	 28.05.	 Mobilisierungstraining Gr. 1	 10.00–11.00 Uhr
Donnerstag	 29.05.	 Kartenspielen mit Kaffee + Kuchen	 14.30–16.45 Uhr
Freitag	 30.05.	 Hockergymnastik	 10.00–11.00 Uhr
Freitag	 30.05.	 Mutter Kind Aktion Torte dekorieren	 16.00–18.00 Uhr
Anmeldung bei Anja Arend | Tel. 01520 9398377

Die nächste Fischereischeinprüfung findet am 15.5.2025 um 
17.00 Uhr im Mehrzweckgebäude in Dobbrikow, Am Vordersee 
36 statt. Nähere Informationen und Anmeldeformulare sind 
unter: www.anglerverein-dobbrikow.jimdofree.com abrufbar.

Aktion „Kinder-für-Kinder“  
informiert
So wie der Frühling sich lang-
sam mit seinen ersten Frühblü-
hern auf den Weg macht, so 
machen wir uns Startklar für 
das Jahr 2025.
So konnten wir bereits in 
diesem Jahr dem Hilferuf der 
Kinderhilfe Potsdam e.V. folgen 
und Kindern von der Nachhilfe 
NaturRaum Trebbin schnell 
und unkompliziert helfen.
Und wir bleiben nicht untätig. 
Am 27. April 2025 ab 10 Uhr 
findet Ihr uns auf dem Trebbi-
ner Trödelmarkt und weil wir 
vom Trödeln nicht genug 
bekommen, Trödeln wir am 
17.05.2025 auf dem Flohmarkt 
in Klein Schulzendorf weiter. 
Über euren Besuch zum Stö-
bern, Austauschen und Spen-
den freuen wir uns sehr.
In unserer kleinen Kreativ-
schmiede brodelt es bereits 
schon wieder sehr, wie in 
einem kleinen Chemielabor.
Hier ein kleiner Einblick in 
unser Großprojekt. Der Kopf 
unserer Bande steckt schon 
wieder mitten in den Vorberei-

tungen für unsere Benefizver-
anstaltung. Überall streckt er 
seine Fühler aus und versucht 
neues spannendes aber auch 
altbewährtes für den großen 
Tag zu akquirieren.
Traditionsgemäß, auch wenn 
etwas vorzeitig, gratulieren wir 
E. Makswitat und wünschen 
von Herzen alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag. Und da wir 
ohne eure Unterstützung nicht 
arbeiten können, folgt nun 
wieder unsere Bitte. Wer unsere 
Arbeit und unser Engagement 
mit Wohlwollen unterstützen 
möchte, kann sich gern auf 
unserer Homepage www.
kinder-fuer-kinder-trebbin.de 
informieren. Wir freuen uns 
über Spenden unter:
Kinder für Kinder Trebbin
IBAN: DE94 1606 2008 2300 
8865 00
Frühling ist, wenn die Seele 
wieder bunt denkt. Mit diesen 
letzten Worten verabschieden 
wir uns in den Frühling und 
freuen uns auf ein tolles neues 
Jahr mit euch.
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Vor einiger Zeit habe ich mir wieder einmal 
ein Buch mit Gedichten und Gedanken, 
diesmal von Hans Kruppa, gekauft. 
Ich kam nicht dazu reinzuschauen, erst auf 
der Suche nach den passenden Worten zum 
Osterfest, fi el es mir wieder in die Hände. 
Das Lesebändchen befand sich genau an der 
Stelle des Textes, der hier von uns 
verwendet wurde. Manchmal ist es wirklich 
nicht schwer, Worte zu fi nden, die einem aus 
der Seele sprechen…  

Wir wünschen Ihnen und Euch gesegnete 
Ostertage, viel Gesundheit und Freude 
bei Erkundungen in der Natur, sei es direkt 
vor der Haustür, in Garten, Wald und Wiese 
oder auch in weiter Ferne. Möge sich unser 
aller Blick für die schönen Dinge des Lebens 
schärfen, um uns neue Kraft daraus 
schöpfen zu lassen!

Ihre und Eure 
Schaldach und Schröter 
Dachbau GmbH Trebbin 

QUALITÄT SCHAFFT WERTE

SCHALDACH & SCHRÖTER
D A C H B A U  G M B H

Und dennoch            

Manchmal bedrücken dich
die Gewalt, die Ungerechtigkeit,
der ewige Schrecken 
des Weltgeschehens.
Das Feuer der Höllen auf Erden
scheint einfach zu groß, zu wild,
um jemals löschbar zu sein.

Und dennoch oder gerade deshalb
solltest du immer aufs Neue
deinen Blick auf die Paradiese richten,
die trotz allem zu finden sind,
auf die prächtigen Bäume und 
zarten Blumen,
auf die Liebe, auf die Freundschaft,
auf die Schönheit und den Zauber.

Du lebst nicht, 
um an der Welt zu leiden,
sondern um trotz ihrer 
Ungeheuerlichkeiten
himmlische Momente und Zeiten 
zu erleben.

© Hans Kruppa

Frank und Sabine Schröter sowie Markus Schaldach 

Früh blühen müssen

Viele Frühblüher wachsen 
sehr nah am Boden. Das 
heruntergefallene Laub 

von Bäumen und Sträuchern 
schützt sie vor der Kälte. Aber 
das reicht nicht 
immer. Bei Frost 
pausieren zum 
Beispiel Schnee
glöckchen in ih-
rem Wachstum – 
und sie machen 
erst weiter, wenn 
die Temperaturen 
steigen. 
Der natürliche 
Standort vieler 
Frühblüher ist 
häufig im Schat-
ten von Wäldern. 
Warum sie so früh 
blühen: Sie müs-

sen sich für die Fortpflanzung 
bestäuben lassen, bevor die 
Bäume mit ihrem Blätterdach 
kaum noch Licht bis zum Boden 
durchlassen.

Foto: pixabay.com

Freizeit auf dem Wasser erleben
Tipps für Anfänger 
und Freizeitkapi
täne gibt es auf 
22 Seiten im 
Hausboot-Guide 
der TMB Touris-
mus -Market ing 
B r a n d e n b u r g 
GmbH. Dazu ge-
hören Informatio-
nen zu Lieblings
revieren, Touren, 

Seemannsknoten, 
Packlisten und vie-
les mehr. 
Zudem gibt es ins-
pirierende Blogs, 
Videos, Tipps und 
Möglichkeiten zur 
online Buchung 
unter: 
www.reiseland-
brandenburg.de/
wasser

Tipp

Foto: freepik.com
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Licht und Schatten bei Trebbiner Handballteams
Der Gemütszustand bei den 
Handballteams des SC Trebbin 
muss derzeit nach Erwachse-
nen- und Jugendteams unter-
schieden werden: Während die 
Jugendmannschaften von B- bis 
E-Jugend durchweg Erfolge 
feiern, finden sich die Erwach-
senenmannschaften am 
Tabellenende wieder. Die 1. 
Männermannschaft in der 
Verbandsliga Süd musste sich 
im März bei den beiden Aus-
wärtsderbys in Ahrensdorf und 
Ludwigsfelde geschlagen geben, 
dazu kam ein 27:24-Heimsieg 
gegen die HSG Schlaubetal/
Odervorland.
Insbesondere die hohe 
27:44-Pleite beim Ludwigsfel-
der HC II am letzten Märzwo-
chenende stieß Spielertrainer 
Benjamin Stollin auf: „Das war 
in der Höhe nicht nötig, wir 

haben unsere Chancen nicht 
gut genutzt und viel zu viele 
Gegenstoßtore kassiert.“ Bis 
zum 12:10 nach gut zwanzig 
Spielminuten hatten die 
erfahrenen Clauertstädter um 
Arne Pfaender, Toptorschütze 
Silvio Kahle oder Torsten 
Wagner den Anschluss halten 
können, dann ging ihnen die 
Sicherheit im Angriff verloren. 
„Wenn man die zweite Halbzeit 
mit 15:25 verliert, hat man ein 
Problem in der Abwehr“ so 
Stollin, „wir haben die Ludwigs-
felder aber zum Kontern 
eingeladen.“ 
Mit einem spielerisch guten 
Heimspiel gegen den bereits 
feststehenden Meister haben 
die Trebbiner Anfang April 
hoffentlich bereits Selbstver-
trauen für den Saisonendspurt 
tanken können – am 10. Mai 

um 18:30 Uhr steigt das letzte 
Heimspiel im Trebbiner Sport-
komplex gegen den Tabellen-
zweiten BSV Grün-Weiß 
Finsterwalde. Ihre Saison dann 
bereits beendet hat die zweite 
Männermannschaft, die zuletzt 
immerhin mit einem klaren 
36:20-Erfolg gegen Blau-Weiß 
Dahlewitz III auf den sechsten 
Platz in der Kreisliga klettern 
konnte. Die Frauenmannschaft 
hatte sich im Januar aus 
personellen Gründen zurückge-
zogen.
Bei den Jugendteams läuft es 
deutlich erfreulicher: Die 
E-Jugend belegt nach einem 
11:9-Auswärtserfolg beim 
Tabellendritten in Teltow Ende 
März den ersten Kreisliga-Rang 
und spielt am 27. April vormit-
tags wieder im Trebbiner 
Sportkomplex; auch die D-Ju-

gend spielt nach einem Erfolg 
gegen Teltow auf dem dritten 
Platz derzeit oben mit. 
Die C-Jugend, die in einer 
Kooperation mit der HSG 
Ahrensdorf/Schenkenhorst 
antritt und mittelfristig in die 
Oberliga aufsteigen möchte, 
besiegte Ende März die Teams 
aus Teltow und Belzig auswärts 
deutlich und belegt den dritten 
Platz in einer starken 13er-Staf-
fel – hier findet das letzte 
Heimspiel in Trebbin am 03. 
Mai (13 Uhr) statt. Überra-
schend stark präsentiert sich 
auch die B-Jugend (Kooperation 
mit dem Luckenwalder HV 09), 
die in einer ausgeglichenen 
Kreisligastaffel drei Mal den 
Tabellenführer schlagen konnte 
und sich in einem Fünfkampf 
um die Kreismeisterschaft 
befindet. 

Kaffee, Kuchen & Hans Clauert.
„Plaudertaschen plaudern 
bekanntlich gerne, mal im 
Wartezimmer beim Arzt 
unseres Vertrauens oder mal 
über den Gartenzaun so von 
Frau zu Frau, oder manchmal 
auch zu Mann.
Doch plaudert es sich in Ge-
meinschaft viel besser bei einer 
Tasse Kaffee und einem schö-
nen Stück Kuchen. …“  
Mit diesen Worten haben wir in 
Kliestow zu einem Kaffeenach-
mittag mit Geschichten rund 
um das Leben des märkischen 
Till Eulenspiegels, Hans Clauert 
in das Dorfgemeinschaftshaus 
eingeladen.
An einem sonnigen Mon-
tag-Nachmittag konnten wir 
rund 20 Gäste begrüßen. 
Wir haben im Heimatverein 
Trebbin nachgefragt, ob uns zu 
unserer Kaffeerunde nicht 
jemand über das Leben von und 
um Hans Clauert berichten 
würde. Die Zusage kam schnell 
und so war Frau Bärbel Bartl 
unser Gast. 
Herzlichen Dank an dieser 
Stelle für ihre Bereitschaft. 
Nachdem man sich über erste 
Neuigkeiten ausgetauscht und 
der Kaffee und hausgemachter 
Kuchen geschmeckt hatte, 

entführte uns Frau Bartl mit 
viel Engagement und Leiden-
schaft in die Welt des 16. 
Jahrhunderts, in dem Hans 
Clauert gelebt hatte. Jedoch 
nicht nur von seinen Streichen 
erfuhren wir, sondern auch von 

Bartholomäus Krüger, dem 
Stadtschreiber von Trebbin, 
welcher die Geschichten 
aufgeschrieben hat und diese 
uns letztlich so erhalten 
geblieben sind.
Frau Bartl beantwortete im 

Anschluss ihrer Ausführungen 
noch Fragen und lud zu einem 
gemeinsamen Damespiel ein. 
Es war für alle ein gelungener 
schöner Nachmittag. 

Birgit Gentz im Namen der 
Kliestower Plaudertaschen
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Herzliche 
Frühlingsgrüße 
zu Ostern!

Blumenhaus Böttcher
Inh. Stefanie Busse

Berliner Str. 46a | 14959 Trebbin
Tel. 033731 / 15320

Herzliche Oster– und 
Frühlingsgrüße 

  Heizung & Sanitär
  Solaranlagen
  Wärmepumpen
  Störungsdienst 
  Wartung

Mathias Busse GmbH
Berliner Straße 49

14959 Trebbin
Telefon: 03 37 31 - 30 100
Telefax: 03 37 31 - 30 102

Nicht mischen

Narzissen sollten nicht un-
bedingt mit anderen Blu-
men in einer Vase ste-

hen, denn sie produzieren einen 
giftigen Schleimstoff. Dieser tritt 
aus dem Stielende aus und hef-
tet sich an die Stielenden der 
anderen Blumen, verstopft durch 
vermehrtes Bakterienwachstum 
deren Leitungsbahnen und ver-
hindert so, dass diese Wasser und 
Nährstoffe aufnehmen können.

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Öfter mal die 
Treppe nehmen

Treppensteigen wirkt sich 
positiv auf das Herz- 
Kreislauf-System aus und 

steigert so den Effekt des Spa-
zierengehens immens. Wer in 
seinem Umfeld keine oder nur 
wenig Treppen hat, um diese in 
seine Route einzubauen, kann 
alternativ die Stufen im eigenen 
Haus zu Beginn und/oder zum 
Ende seines Spaziergangs als 
Booster integrieren.

F
ragt ein Hasenbaby seine Mut-
ter: „Wie werden eigentlich 
Menschenbabys geboren?“ 
Sagt die Hasenmutter: „Der 

Storch hat sie gebracht.“ – „Aha, und 
wie wurden wir geboren?“ – „Der Zau-
berer hat uns aus dem Hut gezogen!“

Foto: freepik.com
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Erfolgreicher Frühjahrsputz per Rad im Glauer Tal

Bei frühlingshaftem Wetter 
starteten die „PlasteRADos“ am 
Samstag, den 29. März 2025 ihre 
erste Plastikmüll-Sammelaktion. 
Mit Fahrrädern und Mülltüten 
ausgerüstet, radelten vier 
engagierte Naturfreunde von 
Blankensee über Glau in Rich-
tung Löwendorf – mit einer 
klaren Mission: das Glauer Tal 
von achtlos weggeworfenem 
Müll befreien.
„Nach zweieinhalb Stunden 
hatten wir so viel Müll gesam-
melt, dass wir einige volle Tüten 
zwischenlagern und später mit 
dem Auto abholen mussten“, 

berichtet Ute Appel, Initiatorin 
der ehrenamtlichen Initiative 
PlasteRADos. „Besonders 
erschreckend war die Menge an 
Plastikverpackungen, Zigaret-
tenschachteln und Bierflaschen 
– Materialien, die Jahrzehnte 
brauchen, um zu verrotten.“
Gegen 15 Uhr wurde am 
Bauernmuseum in Blankensee 
stolz Bilanz gezogen: Vier prall 
gefüllte 40-Liter-Müllsäcke 
kamen zusammen. 
Bei einem wohlverdienten 
Getränk wurde schnell klar: 
Diese sportliche Putzaktion hat 
Spaß und Sinn gemacht und soll 

keine einmalige Sache bleiben.
Die nächsten Müllsammel-Rad-
touren sind bereits terminiert. 
Wer mitradeln und sich für eine 
saubere Region einsetzen 
möchte, ist herzlich willkom-
men! 
Infos gibt es unter  
www.plasterados.de sowie  
die Termine hier vorab

Glauer Tal-Cleanup, 
 Samstag, 24. Mai 2025
Start: 14:00 Uhr ab Biergarten 
in Glau 
Ziel und Chill-Out: ab 15:00 Uhr, 
Biergarten in Glau  

Afterwork-Cleanup, 
 Donnerstag, 24. Juli 2025 
Start: 18:30 Uhr ab Bauernmu-
seum Blankensee
Ziel und Chill-Out: auf der 
Terrasse des Restaurants 
Cockpit in Schönhagen 

World Cleanup-Day Radeln, 
 Samstag, 20. Sept. 2025
Start: 11:00 Uhr ab Bauernmu-
seum Blankensee, Richtung 
Löwendorf und zurück. Ziel und 
Chill-Out: auf der Terrasse der 
Museumsschänke, Blankensee.

Rhododendren – Farbenpracht für den Garten
Von Gärtnermeister Wießner aus dem Rosengut

Rhododendren gehören zu den belieb-
testen Gartensträuchern und begeistern 
mit ihrer üppigen Blütenpracht in 
leuchtenden Farben. Je nach 
Sorte blühen sie über mehrere 
Wochen zwischen April und 
Juni. 

Standort und Boden:
Rhododendren bevorzugen einen halb-
schattigen bis schattigen Standort. Der 
Boden sollte humusreich, locker und 
gut durchlässig sein. Ein niedriger pH-
Wert zwischen 4,5 und 6 ist ideal, wes-
halb spezielle Rhododendron-Erde zum 
Pflanzen ratsam ist. Eine Mulchschicht 
aus Rindenhumus oder Laub schützt 
den Boden vor Austrocknung und hilft 
dabei den pH-Wert niedrig zu halten. 

Pflege:
Rhododendren benötigen gleichmäßige 
Feuchtigkeit, besonders in Trockenperi-
oden. Kalkhaltiges Leitungswasser 

kann den Boden-pH-Wert anheben – 
besser geeignet ist daher Regenwas-

ser. Gedüngt wird im Frühjahr mit 
speziellem Rhododendrondün-

ger, um kräftiges Wachstum 
und eine reiche Blüte zu 
fördern. Verwelkte Blüten 

sollten vorsichtig ausgebro-
chen werden, damit die Pflanze 

ihre Energie in neue Triebe statt in die 

Samenbildung steckt. Als immergrüne 
Pflanzen sollten Rhododendren bei 
anhaltender Trockenheit im Winter 
gegossen werden. An windigen oder 
sonnigen Standorten hilft ein Schutz 
aus Reisig oder Vlies. 

Krankheiten und Schädlinge
Rhododendren sind bei gutem Standort 
und regelmäßiger Düngung sehr ro-

bust. Dennoch können Schädlinge wie 
die Rhododendron-Zikade auftreten. 
Blattflecken oder Vergilben sind auf 
Eisenmangel bzw. einen zu hohen pH-
Wert zurückzuführen. Mit gutem Rho-
dodendron-Dünger oder einer Bodenkur 
bekommen Sie das schnell wieder in 
den Griff. 
Wenn am Blattrand buchtenartige 
Fraßstellen auffallen, ist vermutlich 
der Dickmaulrüssler am Werk. Dieser 
nachtaktive Käfer tritt bevorzugt an 
Rhododendron und Kirschlorbeer auf. 
Noch schädlicher als der Käfer sind 
jedoch die vielen im Boden lebenden 
kleinen Larven des Käfers, weil sie die 
Wurzeln schädigen und ganze Pflanzen 
zum Absterben bringen können. Diese 
Larven können sie jetzt durch Anwen-
dung von Nematoden sicher bekämp-
fen. Sie erhalten diese nützlichen Bo-
denlebewesen im Fachhandel. 

Anzeige

 
Gartentipp 

April
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Zwei Namen, eine Gattung

Narzissen und Osterglo-
cken sind zwei verschie-
dene Namen für Pflan-

zen der Gattung Narcissus 
innerhalb der Familie der 
Amaryllisgewächse. Die Verwir-
rung zwischen den Begriffen 

kommt oft daher, dass „Narzis-
se“ ein allgemeinerer Begriff ist, 
der sich auf verschiedene Arten 
und Sorten innerhalb der Gat-
tung Narcissus bezieht.
Die Osterglocke wird etwa 40 
Zentimeter hoch. Andere Narzis-

sen erreichen Höhen von 
fünf bis 80 Zentimetern 
und können dementspre-
chend deutlich größer oder 
kleiner als die Osterglocke 
ausfallen. Die Osterglocke 
ist für ihre strahlend gelben 
Blüten bekannt. Und: Die 
Blätter der Osterglocke 
sind linealisch (Adjektiv aus 
der Botanik) – das heißt, 
sie sind lang mit parallelen 
Rändern. Andere Narzissen 
können auch stielrunde 
oder grasartige Blätter auf-
weisen.

Osterglocke  
(Narcissus pseudonarcissus)

Foto: wikimedia.org / Steffen Heinz
Großblütige und kleinblütige Sorten von Narzissen –  
Osterglocken (gelb und weiß) mit verschieden geformten und 
verschieden gefärbten Nebenkronen bzw. gefüllten Blüten

Foto: wikimedia.org / Genet
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Bücherzelle – Weinberg 31

Liebe Trebbiner, auf diesem 
Weg möchte ich Ihnen meine 
aufgestellte für alle geöffnete, 
kostenlose Bücherzelle am 
Weinberg 31 vorstellen.
Hier finden Sie Bücher, Spiele, 
DVD's für Groß und Klein, 
einfach mal vorbeischauen. 
Nehmen sie einfach ein Buch 
mit, was sie gerne lesen möch-
ten, später bringen sie es 
einfach wieder zurück, oder 

stellen ein Buch dazu, was auch 
für andere lesenswert ist, damit 
immer genügend Bücher 
vorhanden sind. Auch Spiele für 
die Kleinen und DVDs können 
hier reingestellt werden, gerne 
auch Zeitschriften.
Viel Spaß beim Stöbern. Und 
viel Freude beim Lesen und 
Stiften der Bücher

Liebe Grüße 
Simone Ladendorf

Finale der  
76. Fernschach-Europameisterschaft
Hallo liebe Schachfreunde, Ich 
bin 68 Jahre und habe mit 18 
Jahren mit dem Fernschach 
begonnen. Es war ein langer 
Weg bis zu diesem Erfolg. 
Angefangen hat es zu DDR-Zei-
ten mit der zweiten Klasse. 
Über die erste Klasse, die Haupt-
turnierklasse, die Meisterklasse 
(jeweils immer der erste Platz) 
konnte ich mich dann zu 
meinem ersten Internationalen 

Turnier vorarbeiten. Um in ein 
Finale zu kommen, brauchte 
man jeweils einen ersten oder 
zweiten Platz in den drei 
Vorrunden. So erreichte ich, 
unter anderem, das Finale der 
76. Europameisterschaft. Mit 
viel Zeit und Mühe gelang es 
mir, mit zwei Siegen sowie 
ohne Niederlage, Europameister 
zu werden.  

Liebe Grüße, Detlev Kuhne

Mitgliederversammlung  
und Ostergrüße
Die nächste Mitgliederver-
sammlung findet am 
28.04.2025 um 18.00 Uhr  
in der Heimatstube statt.  
Alle Mitglieder sind recht 
herzlich eingeladen.
Wir wünschen unseren Mitglie-
dern und allen Gästen unserer 
Heimatstube ein wunderschö-
nes Osterfest und erholsame 
Ostertage.

Desweiteren bieten wir an:
Führung auf dem Clauert- 
rundweg, Stadtführungen und 
Besichtigungstermine auch 
außerhalb unserer Öffnungs- 
zeiten. Terminabsprache unter 
der Tel.-Nr. 033731 32185 oder 
0174 2185547 und per E-Mail: 
Heinrich.Burkhard@outlook.de

Trebbiner Heimatverein e.V.
Vorstand

Der Heimatverein Trebbin informiert
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Öl-Gas-Zweistoffbrenner
Heizzentralen · Warmwasserspeicher

Service- und Vertriebsgesellschaft mbH

wünscht
schöne

Osterfeiertage!
Baruther Str. 28
D-14959 Trebbin

E-Mail:
info@abt-waerme.de

Tel.: +49 (0) 3 37 31 - 3 11 45
Fax: +49 (0) 3 37 31 - 3 11 46

Wir suchen 

Verstärkung 

für unser Team ...

Wenn die Vögel ihre Lieder singen
und die Hasen bunte Eier bringen,

zeigt sich die Natur im grünen Kleid,
dann ist die schöne Osterzeit.

Ein schönes Osterfest 
wünscht 

Ihre 
Agrargenossenschaft  Trebbin eG

Trebbiner Str. 12
14959 Trebbin OT Klein Schulzendorf

Tel. 033731/ 890 • info@agt-eg.de • www.agt-eg.de

agt

Topf-Narzissen auspflanzen

Narzissen, die im Topf ge-
kauft wurden, können 
nach der Blüte auch ins 

Beet, in einen Kübel oder 
den Balkonkasten ausge-
pflanzt werden. Die Kurz-
anleitung dafür lautet: Die 
verblühten Narzissen di-
rekt nach der Blüte aus 
dem Topf nehmen und in 
den Garten setzen. Dazu 
einfach vertrocknete Blü-
ten und trockene Stile ent-
fernen, Pflanzloch graben 
und die Narzissen ca. zehn 
Zentimeter tief einpflan-
zen. Wichtig dabei: Das 
Grün nach der Blüte nicht 
abschneiden. Die welken-
den Blätter sorgen für die 

Nährstoffversorgung der Zwie-
bel – und damit für die nächste 
Blüte im kommenden Frühjahr.

Foto: pixabay.com

Vorsicht, giftig!

Osterglocken, Tulpen, Mai
glöckchen und andere 
Frühblüher sehen zwar 

hübsch aus, können bei Mensch 
und Tier aber auch Vergif-
tungserscheinungen auslö-
sen. Das Maiglöckchen hat 
zum Beispiel schon mal 
den Titel „Giftpflanze des 
Jahres“ bekommen. Alle 
seine Pflanzenteile sind 
giftig, vor allem aber Blü-
ten, Samen und junge 
Blätter. Vorsicht: Die Blät-

ter von Maiglöckchen sehen aus 
wie die des Bärlauchs, der im 
Gegensatz zum Maiglöckchen 
essbar ist. 

Foto: pixabay.com

Foto: freepik.com

Unterschätzter 
Zeitvertreib

Spazierengehen ist ein 
wahrer Allrounder: Schon 
30 Minuten täglich ver-

bessern die Herzgesundheit, 
stärken die Knochen, reduzieren 
ungesundes Körper-
fett, kräftigen die 
Muskulatur und er-
höhen  Beweglich-
keit und Ausdauer.

Fitness- 
Tipp

Frohe
Ostern!
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Rettungsdienst – Festbeträge sind rechtswidrig!
Zu den MAZ-Beiträgen „Rettungswagen-Einsätze: Landkreise wälzen Kosten auf Patienten ab“ und „Streit um 
Rettungsdienste: Ministerin erwägt Gesetzesänderung“

Der Streit um die Finanzierung 
der Rettungsdienstkosten in 
Brandenburg macht derzeit 
Schlagzeilen. Bei einem Presse-
gespräch der Landkreise TF, PM 
und MOL am 11. März 2025, bei 
dem sie weitere fünf Landkreise 
vertraten, wurde die Sachlage 
ausführlich erläutert. Leider 
sind in den o. g. MAZ-Beiträgen 
Aussagen getroffen, die falsch 
oder missverständlich sind. 
Fakt ist, dass die Krankenkassen 
in mehreren brandenburgi-
schen Landkreisen willkürlich 
Festbeträge zur Kürzung ihrer 
Leistungen für die Rettungshil-
fe bestimmt haben – und das 
entgegen geltendem Recht. 
Damit werden die Bürgerinnen 
und Bürger jetzt zu Gebühren-
schuldnern.  Die Landkreise als 
Aufgabenträger des Rettungs-
dienstes haben auf diese 
Entwicklung keinen Einfluss. 
Die Krankenkassen haben mit 
diesem willkürlichen Akt 
sprichwörtlich den Hahn 
zugedreht. 
Fest steht, dass die Verbände 
der Krankenkassen, federfüh-
rend der Verband der Ersatzkas-
sen (vdek), ihren Mitgliedskran-
kenkassen Festbeträge 
empfehlen, die nachweislich 
rechtswidrig sind. Dies bestätigt 
nicht nur ein unabhängiges 
Gutachten, das sowohl den 
betroffenen Landkreisen als 
auch der MAZ vorliegt. Auch 
das Oberverwaltungsgericht 
(OVG) Berlin-Brandenburg hat 
bereits im Verfahren des 

Landkreises Märkisch-Oderland 
im November letzten Jahres 
festgestellt, dass die Kranken-
kassen nicht berechtigt sind, 
Festbeträge festzulegen. 
Deshalb ist die Rechtsaufsicht 
– sprich die Ministerin für 
Gesundheit und Soziales – ge-
fordert!

Moralisch fragwürdiges 
Vorgehen der Krankenkassen
Seit über vier Jahren schwelt 
der Streit. Die Krankenkassen 
selbst haben dazu Normen- 
kontrollklagen gegen die  
Landkreise angestrengt. In  
der Sache Märkisch-Oderland 
wurde bereits entschieden. Ein 
weiteres Urteil, das noch im 
Sommer 2025 erwartet wird, 
steht noch aus. Es ist Unrecht, 
ohne Klärung in der Sache, wer 
die Kosten für Fehlfahrten und 
Fehleinsätze tragen muss, 
Leistungen zu kürzen. Die 
Landkreise berufen sich auf das 
Brandenburgische Rettungs-
dienstgesetz (BbgRettG), das 
regelt, dass diese Kosten von 
den Krankenkassen zu über-
nehmen sind – was die Kran-
kenkassen im laufenden 
Gerichtsverfahren auch nicht in 
Frage stellen. Dies wurde 
zudem auch im bereits ergange-
nen OVG-Urteil zum Fall 
Märkisch-Oderland bestätigt.
Es ist moralisch fragwürdig, 
dass die Krankenkassen den 
Streit mit willkürlichen Leis-
tungskürzungen gerade jetzt 
eskalieren lassen, wo doch das 

entscheidende Urteil in diesem 
Jahr erwartet wird und bis 
dahin die Rechte der Kranken-
kassen mit dem laufenden 
Verfahren gesichert sind. Das 
schürt zurecht Ängste in der 
Bevölkerung – und dabei sollten 
Ross und Reiter klar benannt 
werden. Die Entscheidungsge-
walt liegt hier eindeutig bei den 
Krankenkassen.

Lösungsvorschlag des Land-
kreises Teltow-Fläming
Dier Landkreise fordern, die 
vom Landkreistag Brandenburg 
mehrfach angebotenen  
Gespräche über eine neue 
Kalkulationssystematik wieder-
aufzunehmen. Die Landkreise 
haben sich stets offen für diese 
Gespräche gezeigt. Allerdings 
sind die Krankenkassen bis 
heute schuldig geblieben, ihre 
einzig akzeptierte Kalkulations-
grundlage offen zu legen. Im 
Gegensatz dazu haben die 
Landkreise das getan, wie 
beispielsweise der Landkreis 
Teltow-Fläming, der seine 
Kalkulation einer unabhängi-
gen rechtlichen Prüfung 
unterzogen und das Ergebnis 
dem Kreistag des Landkreises 
Teltow-Fläming am 16. Dezem-
ber 2024 vorgelegt hat.  Mit 
dem Ergebnis: die Kalkulation 
ist nicht zu beanstanden.
Unabhängig davon muss 
zwingend die Entscheidung des 
noch ausstehenden OVG-Urteils 
berücksichtigt werden, wer für 
die Kosten von Fehlfahrten und 

Fehleinsätzen aufkommt. Diese 
Frage ist obergerichtlich noch 
nicht geklärt und kann somit 
auch nicht durch die Kranken-
kassen in ihre Kalkulation 
eingepreist werden. Bis zur 
finalen gerichtlichen Klärung 
dieser zentralen Frage sind 
durch die Krankenkassen die 
Festbeträge zurückzunehmen. 
Denn sie führen dazu, dass 
Bürgerinnen und Bürger auf 
einem Teil der Notfallrettungs-
kosten sitzen bleiben bzw. aus 
Sorge um die Kosten keine 
Rettungshilfe rufen. Damit wird 
die Notfallrettung zur Ware, die 
sich nicht mehr alle leisten 
können. Das darf nicht sein! 
Wir brauchen Rechtssicherheit 
und die Rückkehr an den 
Verhandlungstisch. 

Erwartung an das Urteil des 
OVG Berlin-Brandenburg
Der mehrfach vom vdek 
erhobene Vorwurf, dass die 
Rettungsdienstsatzungen 
einiger Landkreise intranspa-
rent oder unwirtschaftlich 
seien, bleibt unbegründet, so 
lange das anstehende Urteil des 
OVG Berlin-Brandenburg dazu 
noch nicht gesprochen ist.  Die 
einseitige Leistungskürzung 
über Festbeträge durch die 
Krankenkassen greift dieser 
Entscheidung vor und unter-
gräbt die Kompetenz des 
Gerichts. Deshalb ist zu wün-
schen, dass das OVG zügig zu 
einer Verhandlung des Verfah-
rens kommt. 

Ihre Beraterin Annett Thieme 
und der Heimatblatt Brandenburg Verlag 

Wir wünschen allen 
Lesenden entspannte und fröhliche  

Ostertage!
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Allen Kunden 
und Geschäftspartnern 

frohe Ostern 
wünscht

taxi.press@t-online.de
Bahnhofstr. 2 · 14959 Trebbin

 � 033731 15277
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Frohe Ostern Gerd Muskulus

BÄDER – DESIGNE – WÄRME

14974 Ludwigsfelde Tel.: 03378 / 87 90 35
OT Jütchendorf • Lindenstraße 13A Fax: 03378 / 87 90 36

Einen guten Start 
in den Frühling 

Autohaus W. Kühnicke e. K.
Potsdamer Straße 95/97 

14552 Michendorf
Tel.: 033205/718-0

mail@autohaus-kuehnicke.de
www.autohaus-kuehnicke.de

wünscht Ihnen und Ihrer Familie 
das Team vom 

Autohaus W. Kühnicke e. K.

Service & Verkauf

Ihr Service-Partner für 
VW und Škoda 
in Michendorf.Räderwechsel nicht vergessen 

und noch heute einen Termin 

vereinbaren!

Per Rad durch Potsdams Gärten

Reifen aufgepumpt, Pick-
nickdecke und Proviant 
eingepackt und schon 

kann die Tour losgehen zu Pots-
dams verborgenen Garten
oasen. Auf der Freundschafts
insel, unweit des Potsdamer 
Hauptbahnhofs, beginnt die ge-
führte Radtour mit Katja 
Goldhahn von „Potsdam 
per Pedales“. Der dortige 
Staudengarten wurde ganz 
im Sinne von Karl Foerster 
angelegt, einem der ein-
flussreichsten deutschen 
Staudengärtner und Pflan-
zenzüchter des 20. Jahr

hunderts. Von der Freund-
schaftsinsel geht es weiter über 
den Park Babelsberg mit seinen 
mächtigen Baumkronen bis zum 
Karl-Foerster-Schaugarten in 
Bornstedt. 
Die ganze Tour ausführlich unter: 
reiseland-brandenburg.de 

Foto: TMB-Fotoarchiv / Matthias Schäfer

Tipp

Foto: eatsmarter.de

Rückwärts 
geht’s auch!

Schon wenige Minuten des 
Rückwärts-Gehens kön-
nen sehr positive Effekte 

auf die körperliche und geistige 
Gesundheit haben. Man sollte 
allerdings vorsichtig beginnen 
und idealerweise mit 
einem Trainingspart-
ner, der die Auf-
merksamkeit  nach 
„vorne“ richtet.

Fitness- 
Tipp

Foto: pixabay.com 
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Frauentagsfeier in der Kulturscheune Thyrow am 8. März
Am 8. März 2025 führt der 
Heimatverein Thyrow wieder 
eine Frauentagsfeier durch. 
Nach anfänglichen Schwierig-
keiten konnte die Frauentags-
feier durchgeführt werden.  
Gleich vorne weg möchte ich 
mich im Namen des Heimatver-
eins bei allen fleißigen Organi-
satoren, Helfern und Mitwir-
kende für ihren Einsatz bei der 
Vorbereitung, Nachbereitung 
beim Einlass, Erstellen der Flyer 
und am Tresen bedanken. Ohne 
euch alle wäre die Veranstal-
tung nicht so ein Erfolg. Dank 
auch allen Sponsoren und 

besonders der Stadt Trebbin 
und dem Bürgermeister, Herrn 
Ronny Haase und seiner 
Stellvertreterin, Kerstin Pfeiffer. 
Sie sorgten für die Begrüßung 
und den Sektempfang. 
Gut gelaunt kamen die Frauen 
und alle hatten Ihren Spaß. Bei 
der ersten Musik war die 
Tanzfläche voll. Für die Unter-
haltung konnten wir das 
Tanzstudio Kurath aus Teltow 
gewinnen. Sie boten eine 
zauberhafte Tanzshow mit 
tollen Kostümen und einer  
Dessous Modenschau. Alle 
waren begeistert und das zeigte 

sich in dem riesigen Applaus.  
Sie bereicherten diesen Abend. 
Wenn eine Frau das wollte, 
konnte sie auch Ihren Mann 
mitbringen.  Unser DJ Herr 
Osterwald heizte mit seiner 
Musik tanzlustigen Frauen und 
Männer ordentlich ein.
Am Ende waren wir uns einig, 
dass wir diese Veranstaltung im 
nächsten Jahr wieder
durchführen.

Die nächsten Termine sind: 
Am 1. Juni führen der Heimat-
verein und die Freiwillige 
Feuerwehr Thyrow im Gemein-

dezentrum Thyrow von 14. bis 
ca. 17 Uhr ein Kinderfest durch.
Am 12. 7. 2025 wird die Kultur-
scheune Thyrow 25 Jahre alt, 
hierzu findet eine Veranstal-
tung gemeinsam mit allen 
Thyrower Vereinen eine 
Festveranstaltung statt.Das 
ausführliche Programm werden 
wir im Amtsblatt veröffentli-
chen.  Wir grüßen alle Bürger 
der Stadt Trebbin und wün-
schen ein schönes Osterfest.

Im Namen des 
Heimatvereins Thyrow 

Gertrud Klatt, Vorsitzende
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Meilenstein erreicht:  
Stadtwerke Schwedt hebt Trebbin auf die nächste digitale Stufe

Es ist so weit: Die ersten 
Glasfaseranschlüsse in Treb-
bin und den Ortsteilen Klein 
Schulzendorf, Kliestow und 
Lüdersdorf sind in Betrieb. 
Knapp 50 Haushalte, ein Un-
ternehmen und eine Schule 
nutzen die schnellen Glasfa-
serprodukte der Stadtwerke 
Schwedt bereits und profitie-
ren von der derzeit schnells-
ten Internetgeschwindigkeit, 
die zahlreiche Vorteile mit 
sich bringt. Voraussetzung da-
für ist das passende Produkt.
Exakt 383 förderfähige 
Hausanschlüsse sind bei der  
e.discom Telekommunikation 
GmbH in diesem Gebiet des 
Landkreises beauftragt wor-
den. Davon sind knapp 300 
fertig gebaut und damit Vor-
reiter in Teltow-Fläming. Es ist 
ein bedeutender Fortschritt 
für die digitale Infrastruktur. 
Die erfolgreiche Inbetrieb-
nahme der ersten Objekte, 

lässt die leistungsstarke und 
zukunftssichere Telekommu-
nikationsversorgung auch für 
andere Haushalte und Unter-
nehmen in greifbare Nähe 
rücken.

Highspeed-Internet für die 
Region
Besonders für Unternehmen 
aus Trebbin und Umgebung 
bedeutet die ultraschnelle 
Datenverbindung einen Wett-
bewerbsvorteil durch leis-
tungsstarke digitale Anwen-

dungen, Cloud-Dienste und 
eine zuverlässige Anbindung 
an weltweite Netzwerke.
Hauseigentümer haben nun 
die Möglichkeit, ihren Glasfa-
seranschluss mit einem Pro-
dukt der Stadtwerke Schwedt 
GmbH zu nutzen. Das Unter-
nehmen stellt auf der Web-
site www.glasfaser-sws.de 
alle relevanten Informationen 
bereit und steht gern für per-
sönliche Beratungen zur Ver-
fügung.
Seit Jahren setzen sich die 

Stadtwerke Schwedt GmbH 
für den kontinuierlichen Netz- 
ausbau ein und investieren 
gezielt in moderne Technolo-
gien. Mit dem Abschluss die-
ser wichtigen Bauphase geht 
es nun an die Umsetzung der 
nächsten Schritte, um die Di-
gitalisierung in Trebbin weiter 
voranzutreiben.

Anzeige
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Frank Schulze Geschäftsführer

Tel. 033731 32500
Fax 033731 323189
Mobile 0173 5759291

Bahnhofstr. 13
14959 Trebbin

www.adt-trebbin.de
info@adt-trebbin.deFrohe Ostern!

Frohe Ostern wünscht Ihnen allen
Familie Harald Gentz

Baumfällung
und 
Baumpfl ege
mit Seilklettertechnik
 Totholzentfernung
 Obstbaumschnitt
 Sturmschaden- 
    beseitigung
 Problemfällung

Mail: info-IundB@web.de
Beuthener Str. 7f / 14959 Trebbin OT Glau

Mobil:    0163 313 53 03

R. Schmidt 
Anett Milius
Beratungsstellenleiterin
Löwenstraße 2
14959 Trebbin

 (033731) 10935


